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Weihnachtsgrüße aus den Stadtteilen:
Ortsvorsteher danken allen für Mitarbeit

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger in allen
Singener Stadtteilen,

„Was es auch Großes und Unsterbli-
ches zu erleben gibt: den Mitmenschen
Freude zu machen, ist doch das Beste,
was man auf der Welt tun kann.“ Diese
Worte stammen von dem Schriftsteller
und Dichter Peter Rosegger – und sie
passen so wunderbar zur kommenden
Weihnachtszeit. 

Zu Weihnachten steht die Zeit ein wenig
still und wir haben Muße für andere
Gedanken – auch unser Blickfeld kann
jetzt ein anderes sein. Vielleicht finden
wir Gelegenheit, auf unseren Nächsten
zu schauen, indem wir Zeit für ihn
haben, ihm zuhören, ihm eine helfende
Hand anbieten, auch im Kleinen und
ganz Alltäglichen.
Nur so kann doch die Freude, die Peter
Rosegger meint, entstehen. Dieses
Miteinander, diese Freude auch am
gemeinsamen Tun zu entwickeln, gilt es
immer wieder neu zu finden.

Wir danken allen unseren Einwohnern,
die sich in den Stadtteilen ehrenamtlich
engagieren, sei es im kulturellen, sozia-
len, oder kirchlichen Bereich. Dieses
Arbeiten für die Gemeinschaft sorgt für
eine Unverwechselbarkeit und einem
menschlichen Miteinander in den
Stadtteilen.

In unseren Dank miteinschließen
wollen wir die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Kindergärten, der

Verwaltung, den Schulen sowie die
Gemeindebediensteten.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
genießen Sie die Weihnachtszeit,
nehmen sie sich Zeit für Gespräche mit
Menschen, die Ihnen etwas bedeuten.
Entwickeln Sie Pläne und Vorstellungen

für das neue Jahr – oder erholen Sie
sich einfach von den Strapazen des zu
Ende gehenden Jahres 2005. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen,
Ihren Familien und Freunden eine frohe
und gesegnete Weihnacht mit allen

guten Wünschen für das neue Jahr
2006. 
Die Ortsvorsteherin und Ortvorsteher
der Singener Stadtteile: 
Erika Güss, Anton Auer, Adolf Oexle,
Johann Mayer, Wolfgang Bangert und
Thomas Stocker

SINGEN KOMMUNAL
macht Pause

„SINGEN KOMMUNAL“ erscheint erst
wieder am 18. Januar (Redaktions-
schluss hierfür ist Mittwoch, 12. Januar). 
Die Redaktion wünscht allen Leserin-
nen und Lesern ein schönens Weihn-
achtsfest und einen guten Start ins Jahr
2006!

Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen die Ortsvorsteherin und die Ortsvorsteher der sechs Singener
Stadtteile: Adolf Oexle (Beuren an der Aach), Thomas Stocker (Hausen an der Aach), Anton Auer (Bohlingen),
Erika Güss (Schlatt unter Krähen), Wolfgang Bangert (Überlingen am Ried) und Johann Mayer (Friedingen) –
gesehen von links nach rechts.

Die Weihnachts- und Neujahrs-
wünsche der Stadtratsfraktionen
finden unsere Leserinnen und
Leser auf Seite 2.

Die Stadt Singen beginnt zum 1. Februar
2006 mit dem Bau der Cafeteria/Mensa.
Nachdem Oberbürgermeister Oliver
Ehret in einem persönlichen Gespräch
mit Kultusminister Helmut Rau errei-
chen konnte, dass die Stadt Singen mit
der Errichtung einer Mensa/Cafeteria in
der ehemaligen Hausmeisterwohnung
starten kann, ohne dass dies als zu-
schussschädlich angesehen wird, geht
die Stadt in die bauliche Offensive.

Die Kosten hierfür belaufen sich inklusi-
ve Einrichtung auf 240 000 Euro. Zum

neuen Schuljahr 2006/2007 kann diese
Mensa/Cafeteria dann in Betrieb ge-
nommen werden.

Weiterhin hat die Stadt Singen einen
Antrag zum fünfzügigen Ausbau des
Hegau-Gymnasiums gestellt.

Die Planungen für die Erweiterung auf
Basis des Entwurfes aus dem Architek-
turbüro Kramer sind soweit vorange-
schritten, dass mit dem Bau – auch
bedingt durch schulorganisatorische
Erfordernisse – zum Beginn der

Sommerferien 2006 gestartet werden
kann.  Aufgrund der modularen Planung
kann man, unabhängig von der Ent-
scheidung des Kultusministeriums, mit
dem Anbau, der zu einer besseren
Raumsituation im Hegau-Gymnasium
führt, anfangen. 

Hintergrund dessen ist die Entwicklung
der Schülerzahlen in den Singener
Gymnasien, die eindeutig für eine
Erweiterung des Hegau-Gymnasiums
auf eine volle Fünfzügigkeit spricht.
Damit wäre Singen im gymnasialen

Bereich – Friedrich-Wöhler-Gymnasium
und Hegau-Gymnasium – zehnzügig.

Diese dringend erforderliche Erweite-
rung des Singener Hegau-Gymnasiums
ist jedoch seit der Diskussion um ein
zweizügiges Gymnasium in Engen „auf
Eis“ gelegt. 

Eine aus Sicht der Stadt Singen unver-
ständliche Entscheidung, weil damit
eine gesamte gymnasiale Schülergene-
ration unter beengten Raumbedingun-
gen weiter arbeiten muss. 

Singen baut Hegau-Gymnasium aus!

EINLADUNG
ZUM NEUJAHRSEMPFANG

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

zum Neujahrsempfang der Stadt Singen möchte ich Sie herzlich einladen.

Er findet am Sonntag, 15. Januar 2006, um 11.15 Uhr
im Bürgersaal des Singener Rathauses statt.

Als Gastredner hat dieses Mal Herr Prof. Dr. Dieter Rühland
sein Kommen zugesagt.

Es würde mich sehr freuen, wenn ich Sie beim Neujahrsempfang
begrüßen könnte und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Ihr Oliver Ehret, Oberbürgermeister
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Das Hallenbad Singen veranstaltet am
Freitag, 30. Dezember, in der Zeit von 11
bis 17 Uhr einen Aktionstag. Eingeladen
sind alle Schwimmbe-
geisterten von 0 bis 99
Jahre, die Spaß im und
am Wasser haben. 
Zu den Programmpunk-
ten ist derzeit soviel zu
sagen: Die DLRG wird im
Vorraum des Hallenbades
verschiedene Rettungsgeräte zur Eis-
und Wasserrettung zeigen und erklä-
ren, ebenso besteht die Möglichkeit

zum Schnuppertauchen mit der Press-
luftflasche, angeboten vom Tauchclub
Singen. Außerdem finden evtl. Vorfüh-

rungen des Kanu- und des
Schiffmodellbauclubs statt.
Wenn sich genügend Teil-
nehmer finden, werden die
Kunstspringer des StTV
Singen einen kleinen Wett-
kampf im Springen vom 1-
m-Brett durchführen. Die

Jugendabteilung des SSF Singen will
mit einer Kaffee- & Kuchentheke für das
leibliche Wohl sorgen.

Aktionstag im Hallenbad

Eingeladen sind alle
Schwimmbegeisterten
von 0 bis 99 Jahre, die
Spaß im und am
Wasser haben.

Friedrich-Wöhler-Gymnasium

„Politisches 
Frühstück“ im 

Unterricht
Die Schülerinnen und Schüler des
Gemeinschaftskundekurses der 12.
Klasse von Oswald Ammon luden Ober-
bürgermeister Oliver Ehret zum „Politi-
schen Frühstück“ ein. Themen waren
u.a. „Die Zukunft der Schulpolitik
Singen“, „Singener Standort für Wirt-
schaft und Umwelt“, „Der Bau und die
Eröffnung der Stadthalle“, „Soziale
Problemfälle in Singen“ und „Hegau-
Tower“. 

Zunächst waren die 12er noch zurück-
haltend, aber nach kurzer Zeit bekam
OB Ehret zu allen möglichen Themen
Fragen gestellt. „Warum wird im Winter
die blaue Bahn nicht geräumt?“, „Wie
war das Treffen mit Kultusminister
Helmut Rau wegen des Hegau-Gymna-
siums?“, „Wie wollen Sie gegen die
Kriminalität an Singener Schulen
vorgehen?“, „Was für ein Hotel (und
wann) soll bei der Stadthalle noch
gebaut werden?“, „Wie groß ist der
Einfluss der Europäischen Union?“,
„Wo ist die neue Skateanlage ge-
plant?“.
Nach zwei Stunden war die Diskussion
dann zu Ende, „denn der Terminkalen-
der eines Oberbürgermeisters ist sehr
voll“. Lehrer Oswald Ammon lud OB
Ehret gleich zu einem weiteren „Politi-
schen Frühstück“ in dieselbe Klasse
ein. OB Ehret machte der Besuch sicht-
lich Spaß und er meinte zum Schluss:
„Wenn ihr ein Problem habt und ich
euch helfen kann, dann könnt ihr euch
gerne bei mir melden!“. 

Wenn ihr ein Problem habt und
ich euch helfen kann, dann
könnt ihr euch gerne bei mir
melden. 
(OB Ehret beim „Politischen Frühstück“ zu
Schülerinnen und Schülern der 12. Klasse
des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums)

Zum ersten Mal darf ich Sie an dieser
Stelle als neuer Oberbürgermeister
dieser Stadt ansprechen. Ich bin noch
voller Eindrücke und Erfahrungen der
vergangenen Wochen in meinem
neuen Amt. Ich habe in diesen Tagen
viele von Ihnen kennen lernen können,
habe viel zugehört und durfte täglich
neue Eindrücke dieser Stadt, die nun
auch die meine geworden ist, sam-
meln. 

Singen ist eine lebendige Stadt und
hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich.
Themen, Probleme, aber auch Perso-
nen sind im ständigen Wandel begrif-
fen, Singen hat einen neuen Oberbür-
germeister und mit Andreas Renner
einen Minister in Stuttgart, der sich
auch weiterhin für Singen einsetzt.

Mit dem Baubeginn der Stadthalle in
unmittelbarer Nachbarschaft des Rat-
hauses haben wir eine wichtige Etap-
pe hinter uns gebracht. Aus vielen
Gesprächen weiß ich, wie sehnsüch-
tig der Spatenstich im ausgehenden
Jahr von vielen Singenerinnen und
Singenern erwartet wurde. Wenn Sie
die Baustelle hinter dem Rathaus
aufsuchen, sehen Sie, dass die Bauar-
beiten für eines der größten Investi-
tionsvorhaben in der Singener Stadt-
geschichte bereits sichtbar vorange-
schritten sind. Nach ihrer Fertigstel-
lung, die für den Sommer 2007
geplant ist, wird die Halle inmitten
unserer Stadt Schauplatz der vielfälti-
gen kulturellen Aktivitäten Singens
sein und sicher auch in die Region
hinausstrahlen.

Eines der drängendsten Themen im
ausgehenden Jahr ist die Behebung
der eklatanten Schulraumnot an unse-
rem Hegau-Gymnasium. Die Verknüp-
fung der Entscheidung über eine drin-
gend erforderliche räumliche Erweite-
rung am Gymnasialstandort Singen

mit der Frage, ob eine Neueinrichtung
eines Gymnasiums in Engen zustande
kommt, hat uns alle ein Jahr Zeit geko-
stet.

Mein Gespräch mit Kultusminister Rau
Ende November in Stuttgart hat die
Zusage erbracht, dass wir vorab mit
dem Bau der Mensa im Zuge der
Einführung des Ganztagesbetriebes
am Hegau-Gymnasium beginnen
können. Wir werden im kommenden
Jahr nun daran gehen, mit einem
Erweiterungsbau die räumliche Situa-
tion an dieser Schule zu verbessern.
Unabhängig, ob das Engener Gymna-
sium kommt oder nicht, wir sind das
den Schülerinnen und Schüler an
dieser Schule schuldig.

Wir alle verfolgen mit Sorge die wirt-
schaftliche Entwicklung bei den Betrie-
ben aus Industrie und Gewerbe in
Singen. Vielleicht erfahren auch Sie in
Ihrer Familie, in Ihrer Verwandtschaft
oder im Freundes- und Bekanntenkreis
gerade hautnah die Sorge um den
Verlust eines Arbeitsplatzes. 

Die lange Industriegeschichte Singens
ist kein Ruhekissen mehr in Zeiten, in
denen Kostenunterschiede im Cent-
Bereich über Verlagerungen, Abbau
oder gar Schließungen entscheiden.
Daher muss es auch weiterhin eine
unserer wichtigsten Aufgaben sein,
unsere Stadt als Wirtschaftsstandort
für diesen immer globaler werdenden
Wettbewerb noch fitter zu machen.

Das ist unser Ziel, das wir mit aller
Energie und Dynamik verwirklichen
wollen.

Mit der deutschland-tour hatten wir für
ein Wochenende zumindest die (Rad-
sport)-Welt in Singen zu Gast. Die
Berichterstattung in den Medien hat
dem Bild Singens und des Hegaus
einen Imagezugewinn erbracht, der
mit keinem PR-Budget erreicht werden
könnte. Hinter diesem Erfolg steckt
eine unglaubliche Menge an Arbeit
und Einsatz. Alle, von den Organisa-
toren bis hin zum Streckenposten,
haben an ihrem Platz durch ihren
Einsatz dazu beigetragen, dass wir
auch ein bisschen Stolz für das Gelei-
stete empfinden dürfen. Das gelbe
Trikot des bestorganisiertesten Etap-
penortes, das uns von den Verantwort-
lichen der deutschland-tour verliehen
wurde, ist eine schöne und eindrucks-
volle Bestätigung dieser Arbeit.

Wir haben vieles vor im kommenden
Jahr, vieles ist schon auf den Weg
gebracht, neues bahnt sich an!

Vor einigen Wochen konnten wir dem
Wirtschaftsministerium in Stuttgart das
Projekt „Überdachung Innenstadt“
vorstellen. Die Machbarkeitsstudie zur
Überdachung wichtiger, frequenzstar-
ker Straßenzüge in der Innenstadt ist
ein wichtiges Signal für die Vitalität
Singens und zudem ein schönes
Beispiel dafür, wie Privatpersonen,
Institutionen und Stadt gemeinsam
eine „Vision“, wie wir sie auch nen-
nen, vorantreiben. Wir gehen damit
weiterhin konsequent unseren Weg,
die Vitalität der Singener Innenstadt
aktiv und kreativ zu stärken.

Im neuen Jahr wird darüber entschie-
den werden, ob der Hegau-Tower
gebaut wird oder nicht. Mit großer
Aufmerksamkeit habe ich auf der welt-
größten Gewerbeflächenmesse „Expo
Real“ das Interesse an diesem Projekt
aufgenommen. Dem Hegau-Tower
wird von vielen Experten aufgrund
seiner Symbolkraft das Potenzial
eingeräumt, ein ökonomischer Leucht-
turm für Singen und die ganze Region
zu werden. Dennoch muss das wirt-
schaftliche Risiko seriös kalkulierbar
und der Nutzen für die Stadt und
deren wirtschaftliche Struktur sichtbar
sein.

Ein weiterer Aspekt, der mir sehr am
Herzen liegt: Wir haben die Voraus-
setzungen geschaffen, dass Singener,
vor allem Familien mit Kindern, auch
in der Kernstadt wieder bauen
können. Mit dem Baugebiet Etzen-
furth, das gerade erschlossen wird,
stellen wir knapp 100 Bauplätze in
der Nordstadt bereit. Im kommenden
Jahr werden wir die ersten Baukräne
in diesem Baugebiet sehen können.

Meine lieben Mitbürgerinnen und
Mitbürger: Ich danke Ihnen von
Herzen für die freundliche Aufnahme,
die ich erfahren durfte.

Ich freue mich auf ein weiteres
gemeinsames Tun im Neuen Jahr für
unsere Stadt und wünsche Ihnen –
auch im Namen des Gemeinderates
– ein gesegnetes Weihnachtsfest und
für das Jahr 2006 alles erdenklich
Gute.

Ihr 

Oliver Ehret
Oberbürgermeister

OB GRÜSST ZU WEIHNACHTEN UND NEUJAHR
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
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Fraktionen des Gemeinderates
wünschen frohe Weihnachten

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Ein ereignisreiches Jahr geht seinem
Ende zu, das große personelle Verän-
derungen für unsere Stadt mit sich
brachte. Oberbürgermeister a. D. An-
dreas Renner wurde von Ministerprä-
sident Günther Oettinger als Minister
ins Kabinett berufen, die Singener
Bürgerinnen und Bürger wählten Oli-
ver Ehret zum Nachfolger. 

Wir in der CDU-Fraktion möchten in
Zusammenarbeit mit dem neuen CDU-
Oberbürgermeister Oliver Ehret unse-
ren Teil dazu beitragen, dass unsere
Stadt sich weiter zu ihrem Vorteil ent-
wickelt. Sie muss neue Attraktivitäten
bieten können, um wettbewerbsfähig
zu bleiben. Hierzu rechnen wir vor al-
lem den bereits begonnenen Bau der
Stadthalle. Zusätzliche Mittel, die wir
in diesem Jahr durch mehr Steuerein-
nahmen bekommen, wollen wir aber
nur zum Teil in die Stadthallen-Rück-
lage stellen, da wir sie für dringend
notwendige Sanierungen im Schul-,
Sport- und Straßenbaubereich brau-
chen, die bisher aus Geldmangel zu-
rückgestellt werden mussten. 

Singen soll eine sehr kinderfreundli-
che Stadt sein. Deshalb haben wir den
Ausbau der flexiblen Kinderbetreuung
beantragt, der nun im Laufe des näch-
sten Jahres erfolgen soll. Wir befür-
worten die Einrichtung eines weiteren
Nordstadtkindergartens in Teileigen-
tum, denn die Wartelisten dort sind
lang, und die Bebauung der Etzen-
furth schreitet zügig voran, die, so
hoffen wir, viele junge Familien mit
Kindern anziehen wird.

Als Schulträger müssen wir dafür Sor-
ge tragen, dass alle Schulen räumlich
bedarfsgerecht ausgestattet sind.
Hierbei wird uns vor allem der Ausbau
des Hegau-Gymnasiums in den näch-
sten Monaten beschäftigen, der Er-
weiterungsbau soll im nächsten Jahr
in Angriff genommen werden. 

Das kommende Jahr stellt uns also vor
große Aufgaben, die mit Mut und Zu-
versicht durchgeführt werden müs-
sen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
allen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes Neues Jahr 2006!

Ihre CDU- Fraktion

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!
die besinnlichen Tage der Adventszeit
und der Weihnachtszeit bieten Anlass,
Rückschau auf das zu Ende gehende
Jahr zu halten und gleichzeitig nach
vorne zu schauen. 

Zwei Wahlen waren zu bewältigen, die
im Nachhinein, was die Wahlbeteili-
gung anlangte, keine Euphorie auslö-
sten. Singen, eine lebendige Stadt,
dies ist zu bejahen, was die Anzahl
der Veranstaltungen anbelangt. Die
Stadthalle wird gebaut, die Klausurta-
gung des Gemeinderates im März
brachte mittelfristige sowie langfristi-
ge Visionen. Bürgersinn und das Zu-
sammenleben vieler Nationen und
Kulturen sind beispielhaft in unserer
Stadt. Mit der Einweihung des Funk-
tionsgebäudes am Krankenhaus Sin-
gen im April wurde die Versorgung op-
timiert. Unser Haus hat durch sein
breites Leistungsspektrum und die
qualifizierte medizinische wie pflege-
rische Versorgung der Patienten einen
guten Ruf in unserer Region. Ältere
Menschen, Hochbetagte sind in Sin-
gen gut aufgehoben und rücken auch

bei Verwaltung und Gemeinderat in den
Blick. Der Stadtseniorenrat macht eine
hervorragende Arbeit für die Kommune.
Das soziale Zusammenleben in Singen
funktioniert, weil viele Bürger sich mit
ihrer Stadt identifizieren und ihre Fähig-
keiten einbringen zum Wohle der Mit-
menschen. 

Den Ruck, den Roman Herzog be-
schwor, brauchen wir dringend in Bund,
Land und Kommunen, damit das Er-
reichte Bestand hat und die Zukunft für
alle freundlicher wird. Die mediale Ge-
hirnwäsche, für 30 Millionen Euro „Du
bist Deutschland/Du bist Singen“, um
uns die längst diagnostizierte, kollekti-
ve Depression zu nehmen, brauchen wir
nicht. Solche Beschwörungsformeln mit
Anleihen esoterischer Banalität sind
Schwachsinn. Die Erreichung von Zielen
hängt von vielen Faktoren ab und nicht
von Erweckungsstrategen und ausge-
suchten Prominenten. 

Das Ziel unserer Stadt und der Region
für das Jahr 2006 und darüber hinaus
heißt, den Abbau von Arbeitsplätzen zu
stoppen. Die Veränderungsprozesse zu
begleiten und für die Zukunftssiche-
rung der Unternehmen alles zu tun. Die
SPD- Fraktion ist dazu bereit. Die Unter-
nehmens-Zentralen sollten sich aber
mit dem Standort stärker identifizieren. 

Lassen wir uns nicht einreden, dass die
Misere auf dem Arbeitsmarkt, die Mas-
senkündigungen eigentlich nur an je-
dem Einzelnen liegen, weil die Durch-
schnittbürgerInnen so wenig positiv
und ewig miesepetrig sind und immer
nur klagen und lamentieren.

Ein Gedicht von Martin Gutel gibt uns
eine Antwort auf unseren Zustand: 
Nicht von sich allein lebt der Mensch,
sondern von jedem Wort, das ihm zu-
kommt.
Nicht von sich allein lebt der Mensch,
sondern von jeder Hand, die ihm ge-
reicht wird. 
Nicht von sich allein lebt der Mensch,
sondern von jedem Engel der ihm be-
gegnet.

Allen Verantwortlichen und Mitgliedern
von Vereinen, Gruppen, Kindergärten,
Schulen, sozialen Einrichtungen und
Kirchen, den Beschäftigten der Stadt-
verwaltung, im Krankenhaus, sagen wir
Dank für ihren Einsatz zum Wohl aller
Bürgerinnen und Bürger in Singen. 

Ihnen allen, liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, wünschen wir eine gesegne-
te Weihnachtszeit und einen guten Start
ins neue Jahr 2006, das Ihnen Gutes
bringen soll. 

Ihre SPD-Fraktion Singen 

Liebe Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt,

die Fraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen im Singener Gemeinderat
wünscht Ihnen ein frohes und besinn-
liches Weihnachtsfest und ein gutes
und erfolgreiches Jahr 2006. 

Wir bedanken uns bei allen, die unse-
re Arbeit unterstützen, für das ent-
gegengebrachte Vertrauen. Auch im
neuen Jahr werden wir uns mit allen
uns zur Verfügung stehenden Mitteln
dafür einsetzen, Singen unter dem
Gesichtspunkt der ökologischen und
sozialen Verantwortung ein Stück vor-
wärts zu bringen. 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Ursula Bubeck, Sabine Danassis,
Dr. Marlies Treuersch 

Liebe
Singenerinnen

und Singener,

die Zeit um Weihnachten und zum
Jahreswechsel ist stets Anlass, so-

wohl zurückzublicken und „Danke“ zu
sagen als auch vorauszuschauen. 

Ein turbulentes und spannungsrei-
ches Jahr liegt hinter uns. Viele leiden
darunter, dass sich die Schere zwi-
schen Arm und Reich immer mehr öff-
net, dass die sozialen Verhältnisse
auseinanderdriften. Das muss uns An-
lass sein, für sozialen Ausgleich zu
sorgen und den Sozialstaat nicht nur
als Kostenlast zu sehen, an der noch
weiter der Rotstift angesetzt werden
soll. 

Wir alle sind auf sozialen Frieden an-
gewiesen!

Die einschneidenden Veränderungen
durch die Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe müssen
mit aller Kraft zusammen mit der
Agentur für Arbeit umgesetzt werden,
damit die durch die Hartz IV-Reformen
nötigen Umstellungen für die Betrof-
fenen in unserer Stadt reibungslos
vonstatten gehen. Wir müssen dafür
sorgen, dass in Singen niemand, der
unsere Hilfe braucht, auf der Strecke
bleibt. 

Die Adventszeit ist die Zeit, in der man
Zeit haben sollte, darüber nachzuden-
ken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu
nehmen. Allen, die sich im Ehrenamt
Zeit für den Nächsten genommen ha-
ben gilt unser besonderer Dank. Das
Mitgefühl ist der Schlüssel der
Menschlichkeit, nicht nur zu Weihn-
achten. 

Friedvolle Feiertage und ein gutes
neues Jahr wünscht Ihnen von Herzen

Marion Czajor
Fraktionsvorsitzende Neue Linie

Liebe Mitbürgerinnen
liebe Mitbürger,
der Jahreswechsel bietet Gelegenheit
zum Rück- und Ausblick. Das vergange-
ne Jahr stand im Zeichen vieler großer
Ereignisse und Veränderungen; so zum
Beispiel die Oberbürgermeisterwahl. 

Im Ausblick auf das neue Jahr sehen wir,
dass es weiter mit dem Bau der Stadt-
halle geprägt ist, genauso bleiben auch
wie im letzten Jahr das Hegau-Gymna-
sium, die Kindergärten, die Innenstadt
und viele andere Posten stetig in der Dis-
kussion und der nötigen Veränderung. 
Im politischen Haushaltsgeschäft gibt
es viele unterschiedliche Wege – diese
müssen strittig diskutiert werden und
das gemeinsame Ziel darf dabei nicht
aus den Augen verloren werden. Einige
Ziele konnten erreicht werden, doch
nicht alle geäußerten Wünsche können
realisiert werden.

Beim Ausblick auf das Jahr 2006 kön-
nen wir trotzdem einer kulturellen und
sozialen Vielfalt für alle Bürger zuver-
sichtlich entgegensehen.
Wir wollen weiterhin gemeinsam Ver-
antwortung für unser Gemeinwesen

Z4

übernehmen und die Stadt aufblühen
lassen.

Danke sagen möchten wir als Zählge-
meinschaft der Stadtverwaltung und
dem bestehenden Gemeinderat, die
uns jederzeit unterstützten und hilfs-
bereit zur Seite stehen.

Ihnen allen wünschen wir ein glückli-
ches und erfolgreiches Jahr 2006 und
ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Ihre Zählgemeinschaft 4
(Freie Wähler/FDP)
Peter Hänssler, Dr. Hubertus Both,
Angelika Haberstroh, Christine Waibel

Donnerstag, 22. Dezember:
7 bis 19 Uhr; 

Freitag, 23. Dezember: 9 bis 22 Uhr; 
Samstag, 24. Dezember: 8 bis 13 Uhr; 
Sonntag, 25. Dezember: Geschlossen; 
Montag, 26. Dezember: Geschlossen; 
Dienstag, 27. Dezember: 8 bis 20 Uhr

(Warmbadetag); 
Mittwoch, 28. Dezember:9 bis 22 Uhr; 
Donnerstag, 29. Dezember:

7 bis 19 Uhr; 
Freitag, 30. Dezember: 9 bis 22 Uhr

(Aktionstag 11 bis 17 Uhr); 
Samstag, 31. Dezember: 8 bis 13 Uhr; 
Sonntag, 1. Januar: Geschlossen; 
Montag, 2. Januar: Geschlossen; 
Dienstag, 3. Januar: 8 bis 20 Uhr

(Warmbadetag); 
Mittwoch, 4. Januar: 9 bis 22 Uhr; 
Donnerstag, 5. Januar: 7 bis 19 Uhr; 
Freitag, 6. Januar: 8 bis 13 Uhr; 
Samstag, 7. Januar: 8 bis 17 Uhr; 
Sonntag, 8. Januar: 8 bis 13 Uhr. 
Telefon: 07731/924-492

Hallenbad in der Weihnachtszeit 

Färbe: „Ingeborg“ nach Curt Goetz 
„Ingeborg“ – eine Komödie in drei Akten
von Curt Goetz – wird im Januar in der
„Färbe“ aufgeführt. Die Vorstellungen fin-
den jeweils am Mittwoch, Donnerstag,

Freitag und Samstag statt; Beginn 20.30
Uhr (Abendkasse ab 19.30 Uhr geöffnet).
Kartenreservierung unter Telefon 07731/
64646 und 62663. 

Filmprojekt zur Integration
von jungen Spätaussiedlern 
Der Film „Mondlandung" zeigt die Ge-
schichte der Brüder Yuri und Dimi Käfer,
die angesichts enttäuschter Hoffnun-
gen und Erwartungen in ihrer indivi-
duellen Entwicklung auseinanderdrif-
ten. Es handelt sich um ein Projekt der
Zukunftsoffensive III – Junge Genera-
tion. Der Film wurde im Auftrag des
Innenministeriums Baden-Württemberg
in Zusammenarbeit mit der Filmakade-
mie Baden-Württemberg realisiert und
durch die Landesstiftung Baden-Würt-
temberg GmbH gefördert.

Kontakt: Landeskriminalamt Baden-
Württemberg, Dezernat 422, Tauben-
heimstaße 85, 70372 Stuttgart, Telefon
0711/54 01-20 76; Fax 0711/54 01-34 20
(E-Mail: zo3@lka.bwl .de). 

Christbäume
Freitag, 13. Januar: Christbaumabfuhr. 

Verwaltungsstelle
geschlossen

Die Verwaltungsstelle ist vom 27. bis
30. Dezember wegen Urlaubs geschlos-
sen. Die Sprechstunden des Ortsvorste-
hers entfallen in diesem Zeitraum. In
dringenden Fällen bitte an die Dienst-
stellen der Stadtverwaltung wenden.

Abfalltermine
Dienstag, 3. Januar: Blaue Tonne; 
Dienstag, 10. Januar: Gelber Sack.

Stadtteilbücherei 
Die Stadtteilbücherei bleibt während
der Weihnachtsschulferien geschlos-
sen. Bücherausgabe ist wieder am
Montag, 9. Januar, von 15.30 bis 17.30
Uhr. 

Neuer Fahrplan 
Der VHB-Fahrplan 2005/2006 des
Landkreises, gültig seit 11. Dezember,

ist bei der Verwaltungsstelle gegen ei-
ne Schutzgebühr von 1 Euro erhältlich. 

Pfarrgemeinde 
Gottesdienste in der St.-Bartholomäus-
Kirche: 
Samstag, 24. Dezember, 17 Uhr: Christ-
mette; 
Sonntag, 25. Dezember, 10.15 Uhr:
Hochamt unter Mitwirkung der Sänger-
gruppe, 14.30 Uhr: Krippenfeier; 
Montag, 26. Dezember, 8.45 Uhr: Eu-
charistiefeier; 
Sonntag, 8. Januar, 10.15 Uhr: Hochamt
mit Aussendung der Sternsinger. 

Müllabfuhr 
Der Termin für die Altpapierabfuhr hat
sich geändert: Ab 17. Januar werden die
Altpapiertonnen alle vier Wochen an ei-
nem Dienstag geleert. 
Mittwoch, 11. Januar: Gelbe Säcke.

Ortschaftsrat tagt 
Eine öffentliche Sitzung des Ortschafts-
rats findet am Mittwoch, 11. Januar, 20
Uhr, im Sitzungszimmer des Rathauses
statt. Tagesordnung: 1. Baugesuch: An-
und Umbau eines Einfamilienhauses,
Ledergasse 36, auf Flst.Nr.3454; 2. Hal-
lenvertrag und Vergabe; 3. Ausstattung
des Skaterplatzes; 4. Verschiedenes.

Änderungen und Ergänzungen bleiben
vorbehalten (bitte Aushang an der An-
schlagtafel im Rathaus und im Infoka-
sten beachten). 

Neujahrsempfang
Alle Einwohner sind herzlich zum Neu-
jahrsempfang der Ortsverwaltung am
Freitag, 6. Januar, 11 Uhr, ins Weihbi-
schof-Gnädinger-Haus eingeladen. Orts-
vorsteher Anton Auer will in seiner An-
sprache auf das vergangene Jahr zu-
rückblicken und einen Ausblick auf das
neue Jahr vornehmen. OB Oliver Ehret
spricht ebenfalls. Die Neujahrsrede hält
Sozialminister Andreas Renner. An-
schließend wird bei einem kleinen Um-
trunk auf das neue Jahr angestoßen. 

Narrentreffen 
Die Trubehüeterzunft und die Zunftmu-
sik beteiligen sich am großen Narrentag
der Narrenvereinigung Hegau-Boden-
see am Sonntag, 22. Januar, in Berma-
tingen. Abfahrt der Busse: 10 Uhr am
Rathaus, Umzug: 13.30 Uhr, Rückfahrt:
18 Uhr. Masken und Rätschen für die
Umzüge können am 17. Januar um 20
Uhr in der Zunftstube ausgeliehen wer-
den (Rückgabe: 7. März, 20 Uhr). 

Bohlingen

Beuren

Stadtteile
allgemein

Liebe Leserinnen und Leser,
die weiteren Ortsteile finden Sie
heute auf Seite 6

Auch in diesem Jahr haben wieder 200
Kinder im Alter von sechs bis neun Jah-
ren der Singener Ortsteile an der Ad-
vent-Aktion der Jugendpflege Singen
teilgenommen.

An jeweils einem
Nachmittag wurden
von den teilnehmen-
den Kindern mit viel
Ausdauer die unter-
schiedlichsten Dinge
mit Seifenlauge und
gefärbter Schafwolle
gefilzt.

Zusätzlich standen an Materialien noch
Perlen, Pailletten und Lederbänder zur
Verfügung. Drei Stunden lang rubbelten

und walkten die Kinder unermüdlich.
Entstanden sind mit viel Geschick und
Kreativität schöne Geschenk- und
Schlüsselanhänger sowie mit Pailletten

verzierte, einzigar-
tige Weihnachts-
dekokugeln.

Die Kinder waren
allesamt mit viel
Hingabe bei der
Sache, denn die
meisten wollen
die selbst gebas-
telten Gegenstän-
de zu Weihnach-

ten verschenken. Da sollten natürlich
besonders schöne Ergebnisse entste-
hen – und sie sind es auch. 

Advent-Aktion 2005

Ein herzliches Dankeschön gilt
vor allem den ehrenamtlichen
Helferinnen der einzelnen
Ortsteile, ohne deren Unter-
stützung eine Durchführung
der Advent-Aktion in diesem
Rahmen nicht möglich wäre.

Wochenmarkt 
Der Wochenmarkt findet an Heilig
Abend und Silvester statt. 

Christbaumabfuhr 
Der Termin für die Christbaumabfuhr:
Freitag, 13. Januar. Die Christbäume (oh-
ne Lametta oder sonstigen Schmuck)
bitte bis 7 Uhr morgens gut sichtbar am
Straßen- bzw. Gehwegrand bereitlegen
(Christbäume bitte auf 1,50 Meter kür-
zen). 

Preisskat-Turnier
Am Dienstag, 27. Dezember, 14 Uhr, fin-
det bei den Widerholdschützen in der
Bohlinger Straße 81 ein Preisskat-Tur-
nier statt. Teilnehmen können alle, die
gerne Skat spielen. Es sind Geld- und
Sachpreise zu gewinnen. 

Oberbürgermeister Oliver Ehret
konnte in der letzten

Gemeinderatssitzung des Jahres
2005 gleich sechs Jubilaren

gratulieren. So wurde Stadträtin
Marion Czajor die Ehrenmedaille

der Stadt Singen in Gold für ihr
20-jähriges kommunal-

politisches Wirken im Gemeinde-
rat verliehen (Bild oben). Johann

Mayer (kleines Bild, links)  und
Adolf Oexle (kleines Bild rechts)

sind seit 30 Jahren Ortschafts-
räte und engagieren sich bereits
seit 15 Jahren als Ortsvorsteher.

Dafür erhielten sie die Ehren-
nadel des Städtetags in Gold

überreicht. Des Weiteren dankte
Ehret den Stadträten Manfred

Bassler, Peter Hänssler und
Wolfgang Denzel (großes Bild,

unten) für ihre 25-jährige
Mitarbeit im Gemeinderat und

überreichte ihnen ein
Weinpräsent.

OB Ehret dankt langjährigen Stadträten
für ihr kommualpolitisches Engagement
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Amtliches
Satzung

zur Änderung
des 

Gebührenverzeichnisses 
zur Verwaltungsgebührensatzung

 der Stadt Singen (Htwl.)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg und der
§§ 2 und 11 des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg hat
der Gemeinderat am 13. Dezember
2005 folgende Satzung zur Änderung
des Gebührenverzeichnisses zur Ver-

waltungsgebührensatzung der Stadt
Singen (Htwl.) vom 20. November
2001 beschlossen.

§ 1

Zur Verwaltungsgebührensatzung
vom 20. November 2001 werden fol-
gende Änderungen des Gebührenver-
zeichnisses erlassen:

Anlage zur Verwaltungsgebührensat-
zung

der Satzung über das 
Einsammeln und Befördern 

von Abfällen 
(Abfallsatzung – AbfS)

 der Stadt Singen (Hohentwiel)
 vom 21. November 1996

1. Änderung vom 9. Dezember 1997,
2. Änderung vom 8. Dezember 1998,
3. Änderung vom 7. Dezember 1999,
4. Änderung vom 11. Dezember 2001,
5. Änderung vom 10. Dezember 2002,
6. Änderung vom 23. November 2004

Aufgrund von § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (Ge-
mO), §§ 13, 15 und 16 des Gesetzes
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft
und Sicherung der umweltverträg-
lichen Beseitigung von Abfällen
(Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz – KrW/AbfG), § 2 Absatz 1, § 6
Absatz 2 und § 8 des Gesetzes über
die Vermeidung und Entsorgung von
Abfällen und die Behandlung von Alt-
lasten in Baden-Württemberg (Lan-
desabfallgesetzes (LAbfG)) und § 2
und 9 des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg hat der
Gemeinderat der Stadt Singen (Ho-
hentwiel) am 13. Dezember 2005 fol-
gende Satzung beschlossen: 

§ 1 Änderungen
1. § 12 „Abfuhr sperriger Abfälle“ wird
wie folgt geändert: 

Absatz 1: Sperrmüll nach Abfall-Liste
A Absatz 2 wird nach telefonischer
oder schriftlicher Voranmeldung bei
der Stadt Singen einmal jährlich ko-
stenfrei abgeholt. Der angemeldete
Sperrmüll ist am Abfuhrtag rechtzei-
tig vor dem für die Abfuhr bestimmten
Zeitpunkt am Straßen- und Gehweg-
rand bereitzustellen. Fahrzeuge und
Fußgänger dürfen durch die sperrigen
Abfälle nicht behindert oder gefähr-
det werden. In besonders gelagerten
Fällen bestimmt die Stadt Singen den
Standort. Nicht angenommene Abfäl-
le sind unmittelbar nach Abfuhr wie-
der zu entfernen. 

Absatz 2: Die ansonsten von der
Sperrmüllabfuhr ausgeschlossenen
sperrigen Grünschnittabfälle nach Ab-
fall-Liste A Absatz 2 werden zweimal
jährlich kostenfrei abgeholt. Sperri-
ger Metallschrott nach Abfall-Liste A
Absatz 2 wird einmal pro Jahr kosten-
frei abgeholt. Die Termine werden
ortsüblich bekannt gegeben. Metall-

schrott kann auch zu den ortsüblich
bekannt gemachten Zeiten beim
Wertstoffhof selbst abgeliefert wer-
den. 

Absatz 6: „Einzelstücke, die zur
Sperrmüll-, Metallschrott- oder Grün-
schnittabfuhr bereitgestellt werden,
dürfen ein Gewicht von 30 Kilogramm
und eine Breite von 1,5 Metern nicht
überschreiten. Der bereitgestellte
Sperrmüll darf 3 Kubikmeter nicht
überschreiten, Grünschnitt ist auf ei-
ne Menge von 3 Kubikmetern be-
grenzt. Werden diese Mengen über-
schritten, ist § 23 Absatz 5 zu beach-
ten. Ansonsten ist der Abfallbesitzer
verpflichtet, diese Abfälle selbst bei
den Entsorgungsanlagen des Land-
kreises anzuliefern.“

2. § 23 „Höhe der Gebühren“ wird wie
folgt geändert:

Absatz 5: „Jeder Haushalt ist berech-
tigt, pro Jahr einen Sperrmülltermin
nach Maßgabe §12 Absatz 6 gebüh-
renfrei zur Abholung bei der Stadt an-
zumelden. Für jede weitere Sperr-
müllabfuhr wird einen Gebühr von 40
Euro erhoben. Die durch im Einzelfall
zugelassene Mengenüberschreitun-
gen verursachten Mehrkosten werden
auf die Gebühr aufgeschlagen.“ 

§ 2 Inkrafttreten
„Diese Satzung tritt am 1. Januar 2006
in Kraft“.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) oder aufgrund der GemO
beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Absatz 4 GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung
gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt,
der die Verletzung begründen soll, ist
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn
die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. 

Singen (Htwl.), 21. Dezember 2005

gez. Oliver Ehret
Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung 
Bebauungsplan und 

Örtliche Bauvorschriften
 „Zur Sulz I“

– Stadtteil Hausen an der Aach –
Öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 (2) BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Singen
(Hohentwiel) hat in öffentlicher Sit-
zung am 13. Dezember 2005 dem Ent-
wurf des Bebauungsplanes und der
Örtlichen Bauvorschriften „Zur Sulz I“
(Aufhebung der Bebauungspläne
„Schlatter Eschle“ (rechtsverbindlich
seit 19. Januar 1970), „Auf dem Bohl“
(rechtsverbindlich seit 10. Februar

1979) und „Junkerreute“ (rechtsver-
bindlich seit 26. Februar 1992) in Teil-
bereichen) zugestimmt und die Ver-
waltung beauftragt, die Öffentliche
Auslegung gemäß § 3 (2) Baugesetz-
buch durchzuführen. Das Verfahren
wird nach dem BauGB in der Fassung
vor dem 20. Juli 2004 durchgeführt. 

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hau-
sen an der Aach zwischen der Kreis-
straße K 6122 im Norden und dem
Baugebiet „Auf dem Bohl“ im Süden.
Die Grenzen des Plangebietes sind im
unten abgebildeten Übersichtsplan
dargestellt. 

Öffentliche Bekanntmachung 

Das Verfahren wird nach dem BauGB
in der Fassung vor dem 20. Juli 2004
durchgeführt.

Eine Vorprüfung der Umwelterheblich-
keit ist aufgrund der Plangröße nicht
erforderlich. 

Öffentliche Auslegung
Die Öffentliche Auslegung findet vom
2. Januar bis einschließlich 6. Februar
2006 statt. In dieser Zeit hängt der
Entwurf des Bebauungsplanes/der
Örtlichen Bauvorschriften „Zur Sulz I“

während der allgemeinen Dienststun-
den im DAS 2, 1. OG, Julius-Bührer-
Straße 2, 78224 Singen (Hohentwiel),
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Anregungen hierzu können während
der Dienstzeit im Fachbereich „Bau-
en“, Abteilung „Stadtplanung“, Zim-
mer 115 oder 117, schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden. 

Singen (Htwl.), 21. Dezember 2005 

gez. Oliver Ehret 
Oberbürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung
Lohnsteuerkarten 2006

Die Aushändigung der Lohnsteuerkar-
ten 2006 für Singen (Hohentwiel) und
die Stadtteile ist abgeschlossen. Lohn-
steuerpflichtige Arbeitnehmer, die bis-
her keine Lohnsteuerkarte für das Jahr
2006 erhalten haben, werden gebeten,
diese beim Bürgerzentrum in der Markt-

passage, August-Ruf-Straße 13, wäh-
rend der Öffnungszeiten (Montag bis
Freitag von 8 bis 18 Uhr) zu beantragen. 

Singen (Htwl.), 21. Dezember 2005 

gez. Oliver Ehret 
Oberbürgermeister 

§ 2

Die Änderung des Gebührenverzeich-
nisses als Anlage zur Verwaltungsge-
bührensatzung vom 20. November
2001 treten zum 1. Januar 2006 in
Kraft. Gleichzeitig treten die bisher
geltenden Bestimmungen über die
Gebührenhöhen im Gebührenver-

zeichnis als Anlage zur Verwaltungs-
gebührensatzung vom 20. November
2001 (Nr. 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 19.2.1,
19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5) außer
Kraft. 

Singen (Htwl.), 15. Dezember 2005
gez. Oliver Ehret
Oberbürgermeister

über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung

 (Abwassersatzung – AbwS) 
der Stadt Singen (Hohentwiel)

Änderung 4. April 2000, 
2. Änderung 9. Dezember 2003

Aufgrund von § 45 b Absatz 3 des Was-
sergesetzes für Baden-Württemberg
(WG) und der §§ 4, 11 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (Ge-
mO) in Verbindung mit den §§ 2,8,9,10
und 10a des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg ( KAG ) so-
wie von § 132 des Baugesetzbuches
hat der Gemeinderat der Stadt Singen
(Hohentwiel) am 13. Dezember 2005
folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Änderung
1. § 35 „Abwassermenge“ wird wie
folgt geändert
(1) In dem jeweiligen Veranlagungszei-

traum (§ 38 Absatz 2) gilt im Sinne von
§ 34 Absatz 1 als angefallene Abwas-
sermenge: 
1. die dem Grundstück aus der öffent-
lichen Wasserversorgung zugeführte
Wassermenge; 
2. bei nichtöffentlicher Trink- und
Brauchwasserversorgung die dieser
entnommene Wassermenge; 
3. im Übrigen das auf den Grundstü-
cken anfallende Niederschlagswasser,
soweit es als Brauchwasser im Betrieb
genutzt wird. 

(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Ab-
satz 3) sowie bei nichtöffentlicher Was-
serversorgung (Absatz 1 Nr. 2) und bei
der Nutzung von Niederschlagswasser
als Brauchwasser (Absatz 1 Nr. 3) hat
der Gebührenschuldner auf Verlangen
der Stadt geeichte Messeinrichtungen
auf seine Kosten anzubringen und zu
unterhalten. 

2. § 37a „Starkverschmutzerzuschläge“
wird neu eingefügt:
(1) Überschreitet das eingeleitete Ab-
wasser die nachfolgend festgelegten
Werte (stark verschmutztes Abwasser),
erhöht sich der Gebührensatz (§ 37)
entsprechend der stärkeren Ver-
schmutzung wie folgt:

Bei Abwasser mit einer Konzentration
an chemisch oxydierbaren Stoffen, ge-
messen am chemischen Sauerstoffbe-
darf (CSB) von 750 bis 1500 mg/l um
8,5 v.H. für jede weiteren angefangenen
750 mg/l um jeweils weitere 8,5 v.H. 
(2) Der Absatz 1 findet keine Anwen-
dung, wenn die auf dem Grundstück
anfallende Abwassermenge jährlich
nicht mehr als 2.000 Kubikmeter be-
trägt. 

3. § 37b „Verschmutzungswerte“ wird
neu eingefügt 
(1) Die Verschmutzungswerte von stark
verschmutztem Abwasser werden
durch die Stadt nach mittleren Ver-
schmutzungswerten festgesetzt. Dabei
werden die Verschmutzungswerte zu-
grunde gelegt, die sich aus dem arith-
metischen Mittel von mindestens acht
Abwasseruntersuchungen ergeben.
Die Abwasseruntersuchungen werden
innerhalb des Veranlagungszeitraumes
in einem Abstand von mindestens zwei
Wochen durchgeführt.

(2) Für die Abwasseruntersuchungen
nach Absatz 1 werden an jeder Einlei-
tungsstelle repräsentative Mischpro-
ben entnommen. Dies entspricht einer
Abwassermischung aus mindestens

acht Einzelproben. Die Einzelproben
sind im Abstand von nicht weniger als
fünf Minuten zu entnehmen und um-
fassen einen Probenahmezeitraum von
mindestens zwei Stunden und höch-
stens 24 Stunden. Diese Einzelproben
werden zur repräsentativen Mischpro-
be zusammengefasst. 

(3) Den Werten nach Absatz 1 liegt das
Analyseverfahren für Chemisch-oxy-
dierbare Stoffe: Chemischer Sauer-
stoffbedarf (CSB), DIN 38409-H 41 zu-
grunde. 

Die Verschmutzungswerte beziehen
sich auf Untersuchungen von Abwasser
in der nicht abgesetzten homogenisier-
ten Probe (DIN 38402-A 30). 

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2006 in
Kraft. 

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) oder aufgrund der GemO
beim Zustandekommen dieser Satzung
wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich
innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenü-
ber der Gemeinde geltend gemacht
worden ist; der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der
Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt
worden sind.

Singen (Htwl.), 14. Dezember 2005

gez. Oliver Ehret
Oberbürgermeister

Änderung der Satzung

Präsidentin des Statistischen
 Landesamtes bittet 

45000 Haushalte 
in Baden-Württemberg 

um Unterstützung

Am 9. Januar 2006 startet in Baden-
Württemberg – wie auch im gesamten
Bundesgebiet – die Befragung zum
Mikrozensus 2006. Es handelt sich um
eine gesetzlich angeordnete Befra-
gung über die Bevölkerung und den Ar-
beitsmarkt, die seit 1957 jedes Jahr bei
ein Prozent aller Haushalte in Deutsch-
land durchgeführt wird. In Baden-
Württemberg sind jährlich etwa 45000
Haushalte durch das Statistische Lan-
desamt befragt. Zusammen mit dem
Mikrozensus wird in allen auskunfts-
pflichtigen Haushalten auch die EU-Ar-
beitskräftestichprobe durchgeführt. 

Die Stichprobenauswahl des Mikro-
zensus ist im Mikrozensusgesetz vor-
geschrieben. Danach werden bei der
Stichprobenziehung Gebäude ausge-
wählt. Die Haushalte, die in diesen
durch ein mathematisches Zufallsver-
fahren ausgewählten Häusern woh-
nen, sind auskunftspflichtig. Die vom
Gesetzgeber angeordnete Auskunfts-

pflicht dient dazu, dass mit dem Mikro-
zensus zuverlässige und aktuelle stati-
stische Informationen bereitgestellt
werden können. 

Die Daten des Mikrozensus bilden für
Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wis-
senschaft, Presse und nicht zuletzt für
interessierte Bürgerinnen und Bürger
eine unverzichtbare Quelle aktueller
statistischer Informationen über die
wirtschaftliche und soziale Lage der
Bevölkerung, der Familien und der
Haushalte, den Arbeitsmarkt, die Be-
rufsstruktur und die Ausbildung. Mel-
dungen wie z.B. „Teilzeitquote in Ba-
den-Württemberg im europäischen
Vergleich überdurchschnittlich hoch“,
„Führungspositionen nach wie vor
Männersache“, „Kinder von allein Er-
ziehenden materiell schlechter ge-
stellt“, „Unverheiratete Paare haben
immer häufiger Kinder“ oder „Junge
Generation verfügt über höhere Schul-
abschlüsse“ basieren auf Ergebnissen
des Mikrozensus. 

Datenschutz und Geheimhaltung sind,
wie bei allen Erhebungen der amt-
lichen Statistik, umfassend gewährlei-
stet. Die Interviewer und Interviewe-
rinnen, die die Mikrozensusbefragung

durchführen, sind zur strikten Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Die Erhe-
bungsbeauftragten kündigen sich eini-
ge Tage vor ihrem Besuch schriftlich
bei den Haushalten an und überlassen
den Haushalten mit dieser Ankündi-
gung zudem auch Informationsmateri-
al über die Erhebung. Die Interviewer
weisen sich mit einem Intervieweraus-
weis des Statistischen Landesamtes
aus. Die Interviewer sind überwiegend
mit einem Notebook/Laptop ausge-
stattet. Der Einsatz der Notebooks
dient der Beschleunigung der Daten-
aufbereitung im Statistischen Landes-
amt und erleichtert Befragten und
Interviewern die Arbeit bei der Erhe-
bung. 

Die Präsidentin des Statistischen Lan-
desamtes, Dr. Gisela Meister-Scheufe-
len, bittet alle auskunftspflichtigen
Haushalte um Unterstützung. Um qua-
litativ zuverlässige Ergebnisse zu er-
halten, hat der Gesetzgeber daher die
meisten Fragen mit einer Auskunfts-
pflicht belegt. Das Statistische Landes-
amt bittet jedoch, auch die freiwilligen
Fragen zu beantworten. 

Der Mikrozensus wird nach Vorgaben
der EU als unterjährige Erhebung

durchgeführt, d.h., der Stichproben-
umfang von etwa 45000 Haushalten
ist gleichmäßig auf alle Monate und
Wochen des Jahres verteilt. Somit wer-
den in Baden-Württemberg pro Woche
rund 865 Haushalte von den Intervie-
wern des Statistischen Landesamtes
befragt. Die Angaben beziehen sich
dann jeweils auf die Woche vor dem
Interview. Der Vorteil dieses unterjäh-
rigen Erhebungskonzeptes liegt in der
höheren Aktualität der Ergebnisse, die
quartalsweise und als Jahresergebnis
vorliegen werden und sowohl saisona-
le Spitzen als auch flexible Arbeitsver-
hältnisse besser abbilden können. 

Die Mikrozensusergebnisse für Baden-
Württemberg werden vom Statisti-
schen Landesamt fortlaufend veröf-
fentlicht und stehen jedermann zur
Verfügung. Ausgewählte Ergebnisse
des Mikrozensus sind auch per Inter-
net unter www.statistik-bw.de (Er-
werbstätigkeit/Landesdaten) abruf-
bar. 

Wichtig:
Rückfragen an das Statistische Lan-
desamt Baden-Württemberg, 70158
Stuttgart, Telefon 0711/641-2971, e-
mail: mikrozensus@stala.bwl.de. 

Statistisches Landesamt:

Mikrozensusbefragung startet im Januar 2006 
Alle Jahre wieder ergeben sich Fragen
zu den Regelungen über die Räum-
und Streupflicht in Singen. Hier nun
die wichtigsten Bestimmungen:

• Gehwege sind zu räumen und streu-
en; falls keine Gehwege vorhanden,
müssen Flächen am Rand der Fahr-
bahn in einer Breite von einem Meter,
in verkehrsberuhigten Bereichen von
zwei Metern und in Fußgängerzonen
von vier Metern geräumt und gestreut
werden. 
• Gehwege müssen grundsätzlich
werktags bis 7 Uhr, sonn- und feier-
tags bis 8 Uhr, geräumt und gestreut
sein.
• Verpflichtete sind die jeweiligen
Grundstückseigentümer bzw. -besit-
zer (z.B. Pächter oder Mieter) in ge-
samtschuldnerischer Verantwortung.
Durch geeignete Maßnahmen ist si-
cherzustellen, dass die ihnen oblie-
genden Pflichten ordnungsgemäß er-
füllt werden. 
• Für jedes Hausgrundstück ist ein
Zugang zur Fahrbahn in einer Breite
von mindestens einem Meter zu räu-
men. 
• Zum Bestreuen ist abstumpfendes
Material wie Sand, Splitt oder Asche
zu verwenden; die Verwendung von

auftauenden Streumitteln ist verbo-
ten. 

Übrigens:

Urlaubs- oder krankheitsbedingte Ab-
wesenheit entbindet nicht von diesen
Verpflichtungen.

Verstöße gegen die städtische Sat-
zung sind Ordnungswidrigkeiten und
können mit einem Bußgeld geahndet
werden. 

Sollten aufgrund unterbliebenen oder
nicht ausreichenden Räumens und/
oder Streuens Unfälle passieren, so
sind die Verpflichteten zudem unter
Umständen zu Schadensersatz ver-
pflichtet. 

Diese Regelungen gelten auch bei
freiberuflich und gewerblich genutz-
ten Objekten. Auch außerhalb der
Sprech- und Arbeitsstunden und an
Sonn- und Feiertagen. 

Für weitere Fragen zur Räum- und
Streupflicht steht die Abteilung „Si-
cherheit und Ordnung“, 
Telefonnummer 85-620,
gerne zur Verfügung. 

Hinweis der Stadt Singen:

Räum- und Streupflicht



Aufgrund des § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg i. d. F.
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S.
698), zuletzt geändert durch Ges. vom
14. Dezember 2004 (GBl. S. 895) und
den §§ 2 und 13 des Kommunalabga-
bengesetzes in der Fassung vom 17.
März 2005 (GBl. S. 206) hat der Ge-
meinderat der Stadt Singen (Hohent-
wiel) am 13. Dezember 2005 folgende
Satzung beschlossen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Öffentliche Einrichtung
Die Stadt Singen (Hohentwiel) betreibt
den Wochenmarkt als öffentliche Ein-
richtung.

§ 2 Platz, Zeit und Öffnungszeiten des
Wochenmarktes

(1) Der Wochenmarkt findet jeweils auf
den von der Stadtverwaltung bestimm-
ten Flächen zu den von ihr festgesetz-
ten Zeiten statt.

(2) Die Fläche des Wochenmarktes be-
trägt insgesamt maximal 3.900 Qua-
dratmeter. Der Wochenmarkt findet auf
einer Teilfläche des Herz-Jesu-Parkplat-
zes zwischen Ekkehard-/Alpen-/Schwarz-
waldstraße, auf einem Teil der
Schwarzwaldstraße zwischen Alpen-
und Höristraße und auf dem Vorplatz
der Herz-Jesu-Kirche statt.

(3) Der Wochenmarkt findet jeden
Samstag und zusätzlich jeden Diens-
tag, ab dem ersten Dienstag im Mai bis
zum letzten Dienstag im Oktober, statt.
Der Wochenmarkt ist jeweils von 6 Uhr
bis 12.30 Uhr geöffnet. 

(4) Soweit in dringenden Fällen vor-
übergehend Tag, Öffnungszeit und
Platz von der Stadtverwaltung abwei-
chend festgesetzt werden, wird dies
bekanntgemacht.

(5) An Feiertagen findet kein Wochen-
markt statt; in solchen Fällen wird der
Wochenmarkt auf den vorhergehenden
Werktag vorverlegt.

II. Markthandel

§ 3 Warenangebot
(1) Auf dem Wochenmarkt der Stadt
Singen (Hohentwiel) dürfen folgende
Warenarten feilgeboten werden.
1. Lebensmittel im Sinne des § 1 des Le-
bensmittel- und Bedarfsgegenstände-
gesetzes in der Bek. vom 9. September
1997 (BGBl. I. S. 2296), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. Mai 2004
(BGBl. I. S. 935) mit Ausnahme alkoho-
lischer Getränke bis auf die nachste-
hend unter 5. und 6. genannten;
2. Produkte des Obst- und Gartenbau-
es, der Land- und Forstwirtschaft und
der Fischerei;
3. rohe Naturerzeugnisse mit Ausnah-
me des größeren Viehs;
4. alkoholfreie Getränke und zubereite-
te Speisen zum Verzehr an Ort und
Stelle;
5. selbstgebrannter Branntwein in fest
verschlossenen Behältnissen;
6. Gärmost;
7. zwei Samstagsmärkte vor Oster-
sonntag Ostergestecke;
8. in der Zeit zwischen 20. Oktober und
24. Dezember Adventsgestecke, Christ-
bäume, Grabgestecke, künstliche Blu-
men und Kränze;

(2) Der Handel mit lebenden Tieren ist
untersagt.

(3) Pilze dürfen nur angeboten werden,
wenn den einzelnen Gebinden entwe-
der ein Zeugnis über den Bezug der Pil-
ze oder eine Tagesbescheinigung über
Pilzbeschau beigefügt ist.

(4) Misteln dürfen nur verkauft werden,
wenn eine Genehmigung der Unteren
Naturschutzbehörde vorliegt, soweit
die Mistelzweige in Baden-Württem-
berg entnommen wurden. In anderen
Fällen muss eine Einfuhrbescheinigung
bzw. ein Herkunftsnachweis vorliegen.
Die Unterlagen sind auf Verlangen dem
Marktmeister oder anderen Beauftrag-
ten der zuständigen amtlichen Stellen
vorzulegen.

§ 4 Zutritt
(1) Die Stadtverwaltung kann aus sach-
lich gerechtfertigtem Grund im Einzel-
fall den Zutritt je nach den Umständen
befristet oder nicht befristet oder
räumlich begrenzt untersagen.

(2) Ein sachlich gerechtfertigter Grund
liegt insbesondere vor, wenn gegen
diese Satzung oder eine aufgrund die-
ser Satzung ergangene Anordnung
gröblich oder wiederholt verstoßen
wird.

§ 5 Standplätze
(1) Standplätze stehen auf den festge-
setzten Flächen zur Verfügung.

(2) Auf dem Marktplatz dürfen Waren
nur von einem zugewiesenen Stand-
platz aus angeboten und verkauft wer-
den.

(3) Die Zuweisung eines Standplatzes
erfolgt nach den marktbetrieblichen Er-
fordernissen auf Antrag durch die
Stadtverwaltung, für einen bestimmten
Zeitraum (Dauererlaubnis) oder für ein-
zelne Tage (Tageserlaubnis). Die Dau-
ererlaubnis für den Samstagsmarkt gilt
von Januar bis Dezember, für den
Dienstagsmarkt von Mai bis Oktober.
Es besteht kein Anspruch auf Zuwei-
sung oder Behalten eines bestimmten
Standplatzes.

(4) Die Dauererlaubnis ist schriftlich,
mindestens vier Wochen vor dem
Markttag bei der Stadtverwaltung zu
beantragen. Die Tageserlaubnis ist
rechtzeitig, für den Samstagsmarkt bis
spätestens Freitag 12 Uhr und für den
Dienstagsmarkt bis Montag 16 Uhr, zu
beantragen.

(5) Zugewiesene Standplätze, die eine
Stunde nach Marktbeginn nicht belegt
sind, können anderweitig vergeben
werden.

(6) Die Erlaubnis ist nicht übertragbar.
Sie kann mit Bedingungen und Aufla-
gen versehen werden.

(7) Die Erlaubnis kann von der Stadt-
verwaltung versagt werden, wenn ein
sachlich gerechtfertigter Grund vor-
liegt. Ein sachlich gerechtfertigter
Grund liegt insbesondere vor, wenn
1. Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass der Antragsteller die für die
Teilnahme am Wochenmarkt erforderli-
che Zuverlässigkeit nicht besitzt,
2. der zur Verfügung stehende Platz
nicht ausreicht.

(8) Die Erlaubnis kann von der Stadt-
verwaltung widerrufen werden, wenn
ein sachlich gerechtfertigter Grund vor-
liegt. Ein sachlich gerechtfertigter
Grund für einen Widerruf liegt insbe-
sondere vor, wenn
1. ein Standplatz wiederholt nicht be-
nutzt wird;
2. der Platz des Wochenmarktes ganz
oder teilweise für bauliche Änderun-
gen oder andere öffentliche Zwecke
benötigt wird;
3. der Inhaber der Erlaubnis oder des-
sen Bedienstete oder Beauftragte er-
heblich oder trotz Mahnung wiederholt
gegen die Bestimmungen dieser Wo-
chenmarktsatzung verstoßen hat;
4. ein Standinhaber, die nach dem 4.
Abschnitt dieser Satzung fälligen Ge-
bühren, trotz Aufforderung nicht be-
zahlt.

Wird die Erlaubnis widerrufen, kann
die Verwaltung die sofortige Räumung
des Standplatzes verlangen.

(9) Änderungen sind der Stadtverwal-
tung schriftlich mitzuteilen, insbeson-
dere ist

1. die Aufgabe des Standplatzes der
Stadtverwaltung unverzüglich, im Fall
der Dauererlaubnis mindestens vier
Wochen vor Beendigung der Markttä-
tigkeit schriftlich anzuzeigen. Mit der
Aufgabe des Standplatzes erlischt die
Erlaubnis.

2. beim Wechsel des Inhabers eines
Betriebes von dem neuen Inhaber ein
Antrag gemäß § 5 (4) zu stellen. Eine

„automatische Übernahme“ ist nicht
möglich. Es bestehen keinerlei Rechte
auf den Standplatz des vorherigen In-
haber.

§ 6 Auf- und Abbau
Waren, Verkaufseinrichtungen und
sonstige Betriebsgegenstände dürfen
frühestens eine Stunde vor Beginn der
Marktzeit angefahren, ausgepackt
oder aufgestellt werden. Sie müssen
spätestens eine halbe Stunde nach Be-
endigung der Marktzeit vom Markt-
platz entfernt sein und können widri-
genfalls auf Kosten des Standinhabers
zwangsweise entfernt werden.

§ 7 Verkaufseinrichtungen
(1) Als Verkaufseinrichtungen auf dem
Marktplatz sind nur Verkaufswagen, -
anhänger und -stände zugelassen.
Sonstige Fahrzeuge dürfen während
der Marktzeit auf dem Marktplatz nicht
abgestellt werden. Wird ein Fahrzeug
am Standplatz  zum Lagern von Ware
abgestellt, ist dies der Stadtverwal-
tung mitzuteilen und genehmigen zu
lassen. Die Gebühr ist entsprechend
Abschnitt 4 der Satzung zu entrichten.

(2) Verkaufseinrichtungen dürfen nicht
höher als 3 m sein, Kisten und ähnliche
Gegenstände nicht höher als 1,40 Me-
ter gestapelt werden.

(3) Vordächer von Verkaufseinrichtun-
gen dürfen die zugewiesene Grundflä-
che nur nach der Verkaufsseite und nur
höchstens ein Meter überragen. Sie
müssen mindestens eine lichte Höhe
von 2,10 Meter, gemessen ab Erdober-
fläche, haben.

(4) Verkaufseinrichtungen müssen
standfest sein und dürfen nur in der
Weise aufgestellt werden, dass die
Marktoberfläche nicht beschädigt
wird. Sie dürfen ohne Erlaubnis der
Stadtverwaltung weder an Bäumen
und deren Schutzvorrichtungen noch
an Verkehrs-, Energie-, Fernsprech-
oder ähnlichen Einrichtungen befestigt
werden.

(5) Die Standinhaber haben an ihren
Verkaufsständen an gut sichtbarer
Stelle ihren Familiennamen mit minde-
stens einem ausgeschriebenen Vorna-
men sowie ihre Anschrift in deutlich
lesbarer Schrift anzubringen. Standin-
haber, die eine Firma führen, haben
außerdem ihre Firma in der vorbezeich-
neten Weise anzubringen.

(6) Das Anbringen von anderen als in
Absatz 5 genannten Schildern, An-
schriften und Plakaten sowie jede son-
stige Werbung ist nur innerhalb der
Verkaufseinrichtungen in angemesse-
nem, üblichen Rahmen gestattet und
nur soweit es mit dem Geschäftsbe-
trieb des Standinhabers in Verbindung
steht.

(7) In den Gängen und Durchfahrten
darf nichts abgestellt werden. Ein er-
forderlicher Rettungsweg ist in einer
Breite von mindestens drei Metern
ständig freizuhalten.

III. Sicherheit und Ordnung
des Marktverkehrs

§ 8 Verhalten auf dem Wochenmarkt
(1) Alle Teilnehmer am Marktverkehr
haben mit dem Betreten des Wochen-
marktes die Bestimmungen dieser Wo-
chenmarktsatzung sowie die Anord-
nungen der Stadtverwaltung und des
Marktmeisters zu beachten. Die allge-
mein geltenden Vorschriften, insbe-
sondere die Gewerbeordnung, die
Preisauszeichnungsverordnung, das
Lebensmittel-, Hygiene- und Baurecht
sind zu beachten.

(2) Jeder hat sein Verhalten auf dem
Marktplatz und den Zustand seiner Sa-
chen so einzurichten, dass keine Per-
son oder Sache geschädigt, gefährdet

oder mehr als nach den Umständen un-
vermeidbar behindert oder belästigt
wird.

(3) Es ist insbesondere unzulässig:
1. Waren im Umhergehen anzubieten;
2. Werbematerial aller Art oder sonsti-
ge Gegenstände im Umhergehen zu
verteilen; ausgenommen davon ist po-
litische Werbung in Wahlzeiten, läng-
stens 2 Monate vor Wahltermin; von
dieser Bestimmung können Ausnah-
men zugelassen werden, sofern nicht
die öffentliche Sicherheit und Ordnung
dem entgegensteht, wobei die Ausnah-
me mit Auflagen und Bedingungen ver-
sehen werden kann;
3. Tiere auf den Marktplatz zu verbrin-
gen, ausgenommen Blindenhunde;
4. Motorräder, Fahrräder, Mopeds oder
ähnliche Fahrzeuge mitzuführen;
5. Tiere auf dem Markt zu schlachten,
abzuhäuten oder zu rupfen;
6. Fischgefäße zu reinigen;
7. aggressiv oder belästigend zu bet-
teln oder Minderjährige zum aggressi-
ven oder belästigenden Betteln anzu-
halten.

(4) Den Beauftragten der zuständigen
amtlichen Stellen ist jederzeit Zutritt
zu den Standplätzen und Verkaufsein-
richtungen zu gestatten. Alle im Markt-
verkehr tätigen Personen haben sich
ihnen gegenüber auf Verlangen auszu-
weisen.

§ 9 Sauberhaltung
des Wochenmarktes

(1) Der Marktplatz darf nicht verunrei-
nigt werden. Abfälle dürfen nicht auf
den Wochenmarkt eingebracht und ab-
gelagert werden.

(2) Die Standinhaber sind verpflichtet,
1. ihre Standplätze sowie die angren-
zenden Gangflächen während der Be-
nutzungszeit von Schnee und Eis frei-
zuhalten,
2. dafür zu sorgen, dass Papier und an-
deres leichtes Material nicht verweht
werden,
3. die Standinhaber und deren Verkäu-
fer sind für die Reinhaltung ihrer Plät-
ze, Stände und der nicht belegten, un-
mittelbar benachbarten Standflächen
verantwortlich. Abfälle dürfen nicht auf
den Boden geworfen werden, sondern
sind in vom Marktbeschicker zur Verfü-
gung zu stellenden Behältnissen zu
sammeln,
4. den von ihnen selbst verursachten
Marktmüll mitzunehmen.

(3) Die Standinhaber haben den ihnen
zugewiesenen Platz „besenrein“ zu
verlassen, andernfalls kann die Stadt-
verwaltung die Beseitigung des Abfalls
auf Kosten des Standinhabers vorneh-
men.

(4) Speisen und Getränke, welche zum
sofortigen Verzehr abgegeben werden,
dürfen nicht in Plastik-Einweggeschirr
ausgegeben werden. Von dieser Be-
stimmung können in begründeten Ein-
zelfällen Ausnahmen zugelassen wer-
den. Marktteilnehmer, welche Speisen
und Getränke zum sofortigen Verzehr
anbieten, haben an gut sichtbarer und
leicht zugänglicher Stelle geeignete
Abfallbehälter bereitzustellen.

(5) Auf die sonstigen abfallrechtlichen
Bestimmungen, insbesondere die Ab-
fallsatzung der Stadt Singen, wird hin-
gewiesen.

IV. Gebührenregelungen

§ 10 Erhebungsgegenstand
Für die Benutzung des Wochenmarktes
werden Gebühren nach dieser Satzung
erhoben.

§ 11 Gebührenschuldner
Gebührenschuldner ist der Erlaubnis-
inhaber. Mehrere Gebührenschuldner
haften als Gesamtschuldner.

§ 12 Bemessungsgrundlage
Die Standplatzgebühren werden nach
der auf dem Marktgelände zur Verfü-
gung gestellten Fläche bemessen. 

§ 13 Nebenkosten
Von den Marktbeschickern, die Strom
beziehen, wird zusätzlich eine Strom-
pauschale erhoben.

§ 14 Gebührensatz
(1) Die Gebühr beträgt für jeden Markt-
tag pro angefangenen in Anspruch ge-
nommen qm Fläche 0,30 Euro.

(2) Die Mindestgebühr beträgt 2,60 Eu-
ro.

(3) Die Dauererlaubnisgebühren wer-
den als pauschale Jahresgebühr erho-
ben. Für ihre Bemessung werden für
den Samstagsmarkt 45 Markttage, für
den Dienstagsmarkt 25 Marktage, zu
Grunde gelegt. Für Anträge auf eine
Dauererlaubnis für den Samstags-
markt, die nach dem 1. Juli gestellt wer-
den, wird für dieses Jahr nur die Halb-
jahresgebühr fällig. 

(4) Für Dauerbeschicker des Samstags-
marktes ohne Kühlwagen beträgt die
Strompauschale jährlich 19 Euro, mit
Kühlwagen 38 Euro. Für Dauerbe-
schicker des Dienstagsmarktes ohne
Kühlwagen beträgt die Strompauscha-
le jährlich 9,50 Euro, mit Kühlwagen 19
Euro. Die Strompauschale für Tagesbe-
schicker ohne Kühlwagen beträgt 0,36
Euro, für Beschicker mit Kühlwagen
0,72 Euro.

§ 15 Entstehung der Gebühr
Die Gebührenschuld entsteht mit der
Zuweisung des Standplatzes. 

§ 16 Einzug der Gebühren
für die Tagesbeschicker

(1) Die Gebühren für den Markttag wer-
den während des Marktes durch den
Marktaufseher oder einen sonstigen
Beauftragten der Stadtverwaltung ein-
gezogen.

(2) Die Quittungen sind aufzubewah-
ren und auf Verlangen dem Marktauf-
seher oder einem sonstigen Beauftrag-
ten der Stadtverwaltung vorzuzeigen.
Die Gebühren gelten als nicht bezahlt,
wenn die Quittung bei der Kontrolle
nicht vorgelegt wird.

(3) Gebührenschuldner, die beim Ein-
zug der Gebühren übergangen worden
sind oder deren Gebührenschuld sich
erweitert hat, haben die Gebühr unauf-
gefordert zu entrichten.

(4) Rückständige Gebühren werden im
Verwaltungszwangsverfahren beige-
trieben.

§ 17 Umfang des
Benutzungsrechts

(1) Das Benutzungsrecht gilt nur für
diejenigen Plätze, die dem Benutzer
zugewiesen worden sind. Das Benut-
zungsrecht ist nicht übertragbar.

(2) Die Gebühren werden jeweils für
die ganze Betriebszeit des Marktes er-
hoben. Die Nichtbenutzung oder nur
teilweise Benutzung begründet keinen
Anspruch auf Ermäßigung oder Rück-
zahlung der Gebühren.

(3) Wird der Platz des Wochenmarktes
ganz oder teilweise für bauliche Ände-
rungen oder andere öffentliche Zwecke
benötigt, kann die Stadtverwaltung die
Gebühren ganz oder teilweise erlassen
bzw. rückerstatten.

(4) Vergibt die Marktverwaltung einen
Platz an einem Tage mehrmals an ver-
schiedene Benutzer, so werden jedes
Mal die vollen Gebühren erhoben.

§ 18 Besondere
Leistungen

Werden durch den Erlaubnisinhaber

zusätzlich besondere Leistungen der
Stadtverwaltung veranlasst, sind die
Kosten hierfür gesondert zu erstatten. 

V. Schlussvorschriften

§ 19 Haftung
Das Betreten und Benützen des Wo-
chenmarktes geschieht auf eigene Ge-
fahr. Die Stadt Singen haftet für Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit ihrer Bediensteten. Sie haftet nicht
für Schäden, die durch Einschränkun-
gen des Marktes, Ausfall von einzelnen
Markttagen, Verlegungen, Veränderun-
gen, Räumungen usw. entstehen.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig nach § 142 Absatz 1
Nr. 1 der Gemeindeordnung handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen
eine Vorschrift dieser Wochenmarkt-
satzung über
1. das Warenangebot nach § 3,
2. den Zutritt nach § 4,
3. den Verkauf vom zugewiesenen
Standplatz nach § 5 Absatz 2,
4. die sofortige Räumung des Stand-
platzes nach § 5 Absatz 8 Satz 3,
5. die Mitteilung von Änderungen nach
§ 5 Absatz 9
6. den Auf- und Abbau nach § 6,
7. die Verkaufseinrichtungen nach § 7
Absatz 1 bis 4,
8. die Anbringung von Namen und An-
schrift nach § 7 Absatz 5,
9. die Plakate und die Werbung nach §
7 Absatz 6,
10. das Abstellen in den Gängen und
Durchfahrten sowie das Freihalten ei-
ner Rettungsgasse nach § 7 Absatz 7,
11. das Verhalten auf dem Wochen-
markt nach § 8 Absatz 1 und 2,
12. das Anbieten von Waren im Umher-
gehen nach § 8 Absatz 3 Nr. 1,
13. das Verteilen von Werbematerial
oder sonstigen Gegenständen nach § 8
Absatz 3 Nr. 2,
14. das Mitnehmen von Tieren und
Fahrzeugen nach § 8 Absatz 3 Nr. 3
und 4,
15. das Schlachten, Abhäuten oder
Rupfen von Tieren nach § 8 Absatz 3
Nr. 5,
16. das Reinigen von Fischgefäßen
nach § 8 Absatz 3 Nr. 6,
17. das aggressive und belästigende
Betteln nach § 8 Absatz 3 Nr. 7,
18. die Gestattung des Zutritts nach § 8
Absatz 4 Satz 1,
19. die Ausweispflicht nach § 8 Absatz
4 Satz 2,
20. die Verunreinigung des Marktplat-
zes nach § 9 Absatz 1,
21. die Reinigung der Standplätze nach
§ 9 Absatz 2 Nr. 1 bis 4 und Abs. 3 ver-
stößt.

§ 21 In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am 1. Januar 2006 in
Kraft. Gleichzeitig treten die Wochen-
marktsatzung und die Wochenmarkt-
gebührensatzung vom 1. September
1997 außer Kraft.

Singen (Htwl.), 14. Dezember 2005

gez. Oliver Ehret
Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4
der Gemeindeordnung:
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung zustande gekom-
men sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,
2. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 43 der Gemeindeord-
nung wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder die Verletzung der
Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Stadt unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. Ist eine Ver-
letzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend ma-
chen.

SINGEN
kommunal
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über den Ladenschluss 
in der Stadt Singen (Hohentwiel)

 am 2. April und 
am 12. November 2006

Gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 und 2 des

Gesetzes über den Ladenschluss (La-
denschlussgesetz) vom 2. Juni 2003
(BGBl. I, Seite 744 ff.) und § 8 der Ver-
ordnung der Landesregierung über den
Ladenschluss (Ladenschlussverord-

nung) vom 16. Oktober 1996 (GBl., Seite
658) in Verbindung mit § 44 Absatz 3
der Gemeindeordnung (GemO) hat der
Gemeinderat der Stadt Singen (Hohent-
wiel) am 15. November 2005 die folgen-
de Rechtsverordnung über den Laden-
schluss am 2. April und am 12. Novem-
ber 2006 erlassen: 

§ 1
Anlässlich des von Singen aktiv Stand-
ortmarketing e.V., der City-Ring-Werbe-
gemeinschaft Singen e.V. und der Inter-
essengemeinschaft Singen Süd e.V. ver-
anstalteten Aktionstages „Singen Clas-
sics“ und der damit verbundenen
Sonderveranstaltungen können die Ver-

kaufsstellen im gesamten Gebiet der
Stadt Singen (Hohentwiel) am Sonntag,
2. April 2006, von 13 bis 18 Uhr geöffnet
bleiben. 

§ 2
Anlässlich des von Singen aktiv Stand-
ortmarketing e.V. und der City-Ring-
Werbegemeinschaft Singen e.V. veran-
stalteten Martini-Marktes können die
Verkaufsstellen im gesamten Gebiet der
Stadt Singen (Hohentwiel) am Sonntag,
12. November 2006, 13 bis 18 Uhr, geöff-
net bleiben. 

§ 3
Die Vorschriften des Gesetzes über den

Ladenschluss, insbesondere § 17, die
Vorschriften des Gesetzes über die
Sonn- und Feiertage, die Bestimmun-
gen des Arbeitszeitgesetzes, des Man-
teltarifvertrages für die Arbeitnehmer
im Einzelhandel, des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und des Mutterschutz-
gesetzes sind zu beachten. 

§ 4
Diese Rechtsverordnung tritt mit ihrer
Verkündung in Kraft. 

Singen (Htwl.), 23. November 2005

gez. Oliver Ehret 
Oberbürgermeister

Amtliches

Rechtsverordnung

Auflösung Singener
Stadtmarketing

Verein e.V.
Der Verein Singener Stadt-

marketing Verein ist aufgelöst.
Seine Gläubiger werden

aufgefordert, ihre Ansprüche dem
Liquidator anzumelden.

Singen, 7. Dezember 2005
Peter Schellhammer

Johann-Sebastian-Bach-Straße 26
78224 Singen

Wochenmarktsatzung
für die Stadt Singen (Hohentwiel)



Aufgrund von § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg in der
Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 28. Mai 2003
(Gbl. 2003 S. 271) hat der Gemeinderat
der Stadt Singen (Hohentwiel) am 13.
Dezember 2005 folgende Hauptsat-
zung beschlossen: 

§ 1 Rechtsstellung,
Zuständigkeiten und
Zusammensetzung
des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat ist die Vertretung
der Bürger und das Hauptorgan der
Stadt.

(2) Der Rat legt Ziele, Grundsätze, Leit-
linien, Rahmenbedingungen und Stra-
tegien des kommunalpolitischen Han-
delns fest (strategische Aufgaben).

(3) Er entscheidet über einzelne Maß-
nahmen nur, wenn sie von erheblicher
politischer, finanzieller oder sonstiger
Bedeutung sind, insbesondere wenn
sie die Haushaltswirtschaft über das
laufende Jahr hinaus in erheblichem
Maße beeinflussen, oder wenn er die
Entscheidungskompetenz nicht auf be-
schließende Ausschüsse oder den
Oberbürgermeister übertragen kann. 

(4) Die anderen Entscheidungsträger
(Ausschüsse, Oberbürgermeister im
Bereich der delegierten Kompetenzen)
haben bei ihren Entscheidungen die
vom Rat beschlossenen Zielvorgaben
und den von ihm festgelegten Hand-
lungsrahmen zu beachten. Der Rat
kann zu diesem Zweck Angelegenhei-
ten an sich ziehen. 

(5) Der Gemeinderat besteht aus dem
Oberbürgermeister als Vorsitzendem
und den ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2 Bildung der Ausschüsse
(1) Beschließende Ausschüsse werden

gebildet aufgrund der Gemeindeord-
nung und anderer gesetzlicher Bestim-
mungen: 
1. der Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss
2. der Betriebsausschuss
3a. der Ausschuss für Kultur und Sport
3b. der Ausschuss für Schule
4. der Ausschuss für Jugend, Soziales
und Ordnung
5a. der Ausschuss für Stadtplanung
und Bauen
5b. der Umlegungsausschuss

(2) Diesen Ausschüssen gehören an:
Der Oberbürgermeister als Vorsitzen-
der und 
1. beim Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss 12 Mitglieder des Gemeindera-
tes
2. beim Betriebsausschuss 12 Mitglie-
der des Gemeinderates
3a. beim Ausschuss für Kultur und
Sport 12 Mitglieder des Gemeinderates
3b. beim Ausschuss für Schule 12 Mit-
glieder des Gemeinderates
4. beim Ausschuss für Jugend, Soziales
und Ordnung 12 Mitglieder des Ge-
meinderates
5a. beim Ausschuss für Stadtplanung
und Bauen 12 Mitglieder des Gemein-
derates
5b. beim Umlegungsausschuss 12 Mit-
glieder des Gemeinderates

(3) Die gemeinderätlichen Mitglieder
der Ausschüsse 
– Ausschuss für Kultur und Sport sowie
Ausschuss für Schule
– Ausschuss für Stadtplanung und
Bauen sowie Umlegungsausschuss
sind jeweils identisch und werden in ei-
nem Wahlgang bestellt.

(4) Gemäß Sonderbestimmungen der
Gemeindeordnung können bei Bedarf
der Gemeindewahlausschuss sowie
der Ausschuss zur Akteneinsicht durch
gesonderten Gemeinderatsbeschluss
eingerichtet werden. Durch sonderge-
setzliche Regelung ist ein Gutachter-
ausschuss eingerichtet.

(5) Durch Gemeinderatsbeschluss kön-
nen entsprechend der Gemeindeord-
nung und sondergesetzlichen Regelun-
gen widerruflich sachkundige Einwoh-
ner und sonstige Personen als Mitglie-
der der Ausschüsse berufen werden. 

§ 3 Beziehungen zwischen
Gemeinderat und

Ausschüssen
(1) Die Ausschüsse entscheiden im
Rahmen ihrer Zuständigkeiten selb-
ständig anstelle des Gemeinderates.
Den Ausschüssen werden die in dieser
Satzung bezeichneten Aufgabengebie-
te zur dauernden Erledigung übertra-
gen. Ist zweifelhaft, welcher Ausschuss
im Einzelfall zuständig ist, ist die Zu-
ständigkeit des Verwaltungs- und Fi-
nanzausschusses gegeben.

(2) Wenn eine Angelegenheit für die
Stadt von besonderer Bedeutung ist,
können die Ausschüsse die Angelegen-
heit mit den Stimmen eines Viertels al-
ler Mitglieder dem Gemeinderat zur
Beschlussfassung unterbreiten. Dies
gilt nicht für den Umlegungsausschuss
nach dem Baugesetzbuch.

(3) Der Gemeinderat kann den Aus-
schüssen allgemein oder im Einzelfall
Weisungen erteilen, jede Angelegen-
heit an sich ziehen und Entscheidun-
gen der Ausschüsse, solange sie noch
nicht vollzogen sind, ändern oder auf-
heben. Dies gilt nicht für den Umle-
gungsausschuss nach dem Baugesetz-
buch.

(4) Angelegenheiten, deren Entschei-
dung dem Gemeinderat vorbehalten
ist, sollen vom zuständigen Ausschuss
vorberaten werden. Auf Antrag des Vor-
sitzenden oder eines Fünftels aller Mit-
glieder des Gemeinderats, sind sie
dem Ausschuss zur Vorberatung zu
überweisen.

(5) Der Gemeinderat kann Angelegen-
heiten, die die Aufgabengebiete ver-
schiedener Ausschüsse berühren,
selbst erledigen. Die Zuständigkeit des
Gemeinderates ist anzunehmen, wenn
zweifelhaft ist, ob die Behandlung ei-
ner Angelegenheit zur Zuständigkeit
des Gemeinderates oder zu der eines
Ausschusses gehört.

(6) Widersprechen sich die noch nicht
vollzogenen Beschlüsse zweier be-
schließenƒder Ausschüsse, so hat der
Oberbürgermeister den Vollzug der Be-
schlüsse auszusetzen und die Ent-
scheidung des Gemeinderates herbei-
zuführen.

(7) Entscheidungen über Personalan-
gelegenheiten der Beamten und unbe-
fristet Beschäftigten in Abgrenzung
zum Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss; Ernennung, Einstellung, Beför-
derung, Höhergruppierung, unbefriste-
te Übertragung höherwertiger Tätig-
keit und Entlassung der 1. Hierarchie-
ebene (Fachbereichsleiter) sowie ab
der Besoldungs-/Entgeltgruppe A14/
EG 14, soweit kein Anspruch aus einem
Tarifvertrag besteht, trifft der Gemein-
derat.

(8) Der Gemeinderat entscheidet über
alle Angelegenheiten, die nicht im
Haushaltsplan veranschlagt sind (u.a.
außerplanmäßige Ausgaben) ab einer
Wertgrenze der Gesamtmaßnahme von
30.000 EUR.

§ 4 Verwaltungs- und
Finanzausschuss

Der Geschäftskreis des Verwaltungs-
und Finanzausschusses umfasst im
Rahmen dieser Satzung folgende Auf-
gabengebiete der Stabsstellen (soweit
nicht anderweitig fachbereichsbezo-
gen) und des Fachbereichs Zentrale
Aufgaben/Finanzen/Betriebe:
a.) Alle im Haushaltsplan veranschlag-
ten Angelegenheiten einschließlich der
Vergabe von Lieferungen und Leistun-
gen ab 80.000 EUR, soweit nicht von
erheblicher wirtschaftlicher Bedeu-
tung,
b.) Bewilligung von überplanmäßigen
Ausgaben ab 30.000 EUR, soweit sie in
Verbindung mit einer im Haushaltsplan
veranschlagten Maßnahme stehen und
nicht von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung,
c.) Grundstücksangelegenheiten/Nut-
zungsrechte (Miete/Pacht, dgl.)
– Erwerb, Veräußerung und Tausch von
Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten ab 80.000 EUR soweit im
Haushaltsplan vorgesehen 
– Miet- und Pachtverträge ab 30.000
EUR pro Jahr,
– dingliche Belastung von Grundstük-
ken und grundstücksgleichen Rechten
ab 80.000 EUR,
und nicht von erheblicher wirtschaft-
licher Bedeutung,
d.) Verkauf von beweglichem Vermö-
gen ab 30.000 EUR, soweit im Haus-
haltsplan vorgesehen und nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung.
Gleiches gilt für Verträge über die Nut-
zung beweglicher Sachen bezogen auf
den Jahreszins,
e.) Erlass und Niederschlagung von
Forderungen ab 10.000 EUR und nicht
von erheblicher wirtschaftlicher Be-
deutung,
f.) Abschluss langfristiger Kreditge-
schäfte und kreditähnlicher Rechtsge-
schäfte,
g.) Widersprüche gegen Abgaben und
Kostenfestsetzungsbescheide ab 6.000
EUR, soweit OB nicht abhilft,
h.) Durchführung von Rechtsangele-
genheiten einschließlich außergericht-
lichen Vergleichen bezogen auf den
Streitwert bzw. den Wert des Nachge-

bens ab 6.000 EUR und nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung,
i.) Entscheidungen über Personalange-
legenheiten der Beamten und unbefri-
stet Beschäftigten; Ernennung, Einstel-
lung, Beförderung, Höhergruppierung,
unbefristete Übertragung höherwerti-
ger Tätigkeit und Entlassung der 2.
Hierarchieebene sowie in den Besol-
dungs-/ Entgeltgruppen A 12/A 13 bzw.
EG 11 bis 13, soweit kein Anspruch aus
einem Tarifvertrag besteht.

§ 5 Betriebsausschuss
Der Geschäftskreis des Betriebsaus-
schusses umfasst im Rahmen dieser
Satzung den Vollzug des Wirtschafts-
planes der Stadtwerke einschließlich
der Vergabe von Lieferungen und Lei-
stungen. Die weiteren Aufgaben und
die Wertgrenzen bestimmen sich nach
der jeweils gültigen Betriebssatzung.

§ 6 Ausschuss für Kultur und Sport
sowie Ausschuss für Schule

Der Geschäftskreis des Ausschusses
für Kultur und Sport sowie des Aus-
schusses für Schule  umfasst im Rah-
men dieser Satzung folgende Aufga-
bengebiete des Fachbereichs Kultur/
Schule/Sport/Ortsteile:
a.) Alle im Haushaltsplan veranschlag-
ten Angelegenheiten einschließlich der
Vergabe von Lieferungen und Leistun-
gen ab 80.000 EUR, soweit nicht von
erheblicher wirtschaftlicher Bedeu-
tung,
b.) Bewilligung von überplanmäßigen
Ausgaben ab 30.000 EUR, soweit sie in
Verbindung mit einer im Haushaltsplan
veranschlagten Maßnahme stehen und
nicht von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung,
c.) Grundstücksangelegenheiten/Nut-
zungsrechte (Miete/Pacht, dgl.)
– Erwerb, Veräußerung und Tausch von
Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten ab 80.000 EUR soweit im
Haushaltsplan vorgesehen 
– Miet- und Pachtverträge ab 30.000
EUR pro Jahr,
– dingliche Belastung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rech-
ten ab 80.000 EUR,
und nicht von erheblicher wirtschaft-
licher Bedeutung,
d.) Verkauf von beweglichem Vermö-
gen ab 30.000 EUR, soweit im Haus-
haltsplan vorgesehen und nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung.
Gleiches gilt für Verträge über die Nut-
zung beweglicher Sachen bezogen auf
den Jahreszins,
e.) Erlass und Niederschlagung von
Forderungen ab 10.000 EUR und nicht
von erheblicher wirtschaftlicher Be-
deutung,
f.) Widersprüche gegen Abgaben und
Kostenfestsetzungsbescheide ab
6.000 EUR, soweit OB nicht abhilft,
g.) Durchführung von Rechtsangele-
genheiten einschließlich außergericht-
lichen Vergleichen bezogen auf den
Streitwert bzw. den Wert des Nachge-
bens ab 6.000 EUR und nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung.

§ 7 Ausschuss für Jugend,
Soziales und Ordnung

Der Geschäftskreis des Ausschusses
für Jugend, Soziales und Ordnung um-
fasst im Rahmen dieser Satzung fol-
gende Aufgabengebiete des Fachbe-
reichs Jugend/ Soziales/Ordnung:
a.) Alle im Haushaltsplan veranschlag-
ten Angelegenheiten einschließlich der
Vergabe von Lieferungen und Leistun-
gen ab 80.000 EUR, soweit nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung,
b.) Bewilligung von überplanmäßigen
Ausgaben ab 30.000 EUR, soweit sie in
Verbindung mit einer im Haushaltsplan
veranschlagten Maßnahme stehen und
nicht von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung,
c.) Grundstücksangelegenheiten/Nut-
zungsrechte (Miete/Pacht, dgl.)
– Erwerb, Veräußerung und Tausch von
Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten ab 80.000 EUR soweit im
Haushaltsplan vorgesehen 
– Miet- und Pachtverträge ab 30.000
EUR pro Jahr,
– dingliche Belastung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rech-
ten ab 80.000 EUR,
und nicht von erheblicher wirtschaft-
licher Bedeutung,
d.) Verkauf von beweglichem Vermö-
gen ab 30.000 EUR, soweit im Haus-
haltsplan vorgesehen und nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung.
Gleiches gilt für Verträge über die Nut-
zung beweglicher Sachen bezogen auf
den Jahreszins,
e.) Erlass und Niederschlagung von
Forderungen ab 10.000 EUR und nicht
von erheblicher wirtschaftlicher Be-
deutung,
f.) Widersprüche gegen Abgaben und
Kostenfestsetzungsbescheide ab 6.000
EUR, soweit OB nicht abhilft,
g.) Durchführung von Rechtsangele-
genheiten einschließlich außergericht-
lichen Vergleichen bezogen auf den
Streitwert bzw. den Wert des Nachge-
bens ab 6.000 EUR und nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung,

§ 8 Ausschuss für Stadtplanung und
Bauen sowie Umlegungsausschuss

Der Geschäftskreis des Ausschusses
für Stadtplanung und Bauen sowie des
Umlegungsausschusses umfasst im

Rahmen dieser Satzung folgende Auf-
gabengebiete des Fachbereichs Bau-
en:
a.) Alle im Haushaltsplan veranschlag-
ten Angelegenheiten einschließlich der
Vergabe von Lieferungen und Leistun-
gen ab 80.000 EUR, soweit nicht von
erheblicher wirtschaftlicher Bedeu-
tung,
b.) Bewilligung von überplanmäßigen
Ausgaben ab 30.000 EUR, soweit sie in
Verbindung mit einer im Haushaltsplan
veranschlagten Maßnahme stehen und
nicht von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung,
c.) Grundstücksangelegenheiten/Nut-
zungsrechte (Miete, Pacht, dgl.)
– Erwerb, Veräußerung und Tausch von
Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten, einschließlich Aus-
übung von dinglich gesicherten Vor-
kaufsrechten ab 80.000 EUR soweit im
Haushaltsplan vorgesehen 
– Nicht-Ausübung von dinglich gesi-
cherten Vorkaufsrechten ab 200.000
EUR,
– Ausübung von gesetzlichen Vorkaufs-
rechten ab 80.000 EUR,
– Miet- und Pachtverträge ab 30.000
EUR pro Jahr,
– dingliche Belastung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rech-
ten ab 80.000 EUR, und nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung,
d.) Verkauf von beweglichem Vermö-
gen ab 30.000 EUR, soweit im Haus-
haltsplan vorgesehen und nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung.
Gleiches gilt für Verträge über die Nut-
zung beweglicher Sachen bezogen auf
den Jahreszins,
e.) Erlass und Niederschlagung von
Forderungen ab 10.000 EUR und nicht
von erheblicher wirtschaftlicher Be-
deutung,
f.) Widersprüche gegen die Veranla-
gung zu den Erschließungs-, Wasser-
versorgungs- und Abwasserbeiträgen
ab 6.000 EUR, soweit OB nicht abhilft,
g.) Widersprüche gegen Abgaben und
Kostenfestsetzungsbescheide ab 6.000
EUR, soweit OB nicht abhilft,
h.) Durchführung von Rechtsangele-
genheiten einschließlich außergericht-
lichen Vergleichen bezogen auf den
Streitwert bzw. den Wert des Nachge-
bens ab 6.000 EUR und nicht von er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung,
i.) Entscheidung über die Aufstellung
eines Bauleitplanes nach § 2 BauGB,
j.) Durchführung der Bodenordnungs-
maßnahmen nach den §§ 45 ff. BauGB,
k.) Anhörung zu Vorhaben des Bundes
und der Länder nach § 37 BauGB,
l.) Entscheidung über den Verzicht der
planungsrechtlichen Möglichkeiten nach
§§ 14, 15 BauGB
– Zulassung von Ausnahmen von einer
Veränderungssperre nach § 14 BauGB,
– Erteilung einer Befreiung von der
Festsetzung eines Bebauungsplanes
nach § 31 BauGB,
– Zulassung von Bauvorhaben während
der Aufstellung eines Bebauungspla-
nes nach § 33 BauGB, soweit es sich
um einen Fall von grundsätzlicher Be-
deutung handelt,
– Zulassung von Vorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile nach § 34 BauGB, soweit es sich
um einen Fall von grundsätzlicher Be-
deutung handelt,
– Zulassung von Bauvorhaben im
Außenbereich bei Entscheidungen
nach § 35 BauGB, soweit es sich um ei-
nen Fall von grundsätzlicher Bedeu-
tung handelt,
m.) Zurückstellung von Baugesuchen
nach § 15 BauGB,
n.) Stellplätze
– Zustimmung zur Herstellung von
Stellplätzen außerhalb eines Bau-
grundstückes nach § 37 LBO,
– Festlegung des Ablösebetrages,
– Ablösung von Stellplätzen nach § 37
LBO, ab 5 Stellplätzen,
o.) Gewährung von Zuschüssen für
Bauvorhaben von Privaten in aner-
kannten Sanierungsgebieten ab
80.000 EUR,
p.) Verkehrswesen
– alle baulichen Maßnahmen im öffent-
lichen Verkehrsraum, die den ruhen-
den und fließenden Verkehr beeinflus-
sen, insbesondere der Vollzug des Ge-
neralverkehrsplanes ab 80.000 EUR,
– die Ausweitung von Fußgängerzonen
ab 80.000 EUR,
– die Errichtung verkehrsberuhigter Zo-
nen und geschwindigkeitsbeschränk-
ter Zonen sowie sonstiger Maßnahmen
zur Verkehrsberuhigung ab 80.000 EUR,
– Schaffung von Sicherungsmaßnah-
men für die einzelnen Verkehrsarten ab
80.000 EUR,
– Beseitigung von Unfallschwerpunk-
ten ab 80.000 EUR. 

§ 9 Ältestenrat
Der Gemeinderat bildet einen Ältesten-
rat, der den Oberbürgermeister in Fra-
gen der Tagesordnung und des Ganges
der Verhandlungen des Gemeinderates
unterstützt.

§ 10 Zuständigkeiten des
Oberbürgermeisters

(1) Außer den Geschäften der laufen-
den Verwaltung und der ihm durch Ge-
setz überwiesenen Aufgaben werden
dem Oberbürgermeister folgende Auf-
gaben zur dauernden Erledigung über-
tragen:
a) Allgemeine Verwaltungsangelegen-

heiten der Stadt
– Vollzug des Haushaltsplanes ein-
schließlich der Vergabe von Lieferun-
gen und Leistungen unter 80.000 EUR
– Auftragserhöhungen unter 30.000
EUR bei bereits vom Ausschuss oder
Gemeinderat beschlossenen Vergaben
von Lieferungen und Leistungen
– Bewilligung von über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben unter 30.000 EUR
– Bewilligung von über- und außer-
planmäßigen Ausgaben für innere Ver-
rechnungen und kalkulatorische Ko-
sten, und für über- und außerplanmä-
ßige Ausgaben, die durch Mittel der
allgemeinen Deckungsreserve gedeckt
sind,
b) Grundstücksangelegenheiten/Nut-
zungsrechte (Miete, Pacht und dgl.)
– Erwerb, Veräußerung, Tausch und
dingliche Belastung von Grundstücken
und grundstücksgleichen Rechten, ein-
schließlich Ausübung von dinglich ge-
sicherten Vorkaufsrechten unter
80.000 EUR,
– Nicht-Ausübung von dinglich gesi-
cherten Vorkaufsrechten unter
200.000 EUR,
– Ausübung von gesetzlichen Vorkaufs-
rechten unter 80.000 EUR,
– Miet- und Pachtverträge unter 30.000
EUR pro Jahr,
c)  Personalangelegenheiten soweit
nicht dem Gemeinderat oder dem Ver-
waltungs- und Finanzausschuss zuge-
wiesen, ausgenommen befristete Be-
schäftigungsverhältnisse im Bereich
der 1. und 2. Hierarchieebene,
d) Verkauf von beweglichem Vermögen
unter 30.000 EUR.
Gleiches gilt bei Verträgen über die
Nutzung beweglicher Sachen bezogen
auf den Jahreszins,
e) Erlass und Niederschlagung von For-
derungen unter 10.000 EUR,
f ) Abhilfe bei Widersprüchen gegen die
Veranlagung von Erschließungs-, Was-
serversorgungs- und Abwasserbeiträ-
gen unter 6.000 EUR,
g) Widersprüche gegen Abgaben und
Kostenfestsetzungsbescheide unter
6.000 EUR,
h) Durchführung von Rechtsangelegen-
heiten einschließlich außergericht-
lichen Vergleichen bezogen auf den
Streitwert bzw. den Wert des Nachge-
bens unter 6.000 EUR,
i) Stundung von Forderungen,
j)  Angelegenheiten nach dem BauGB
– Zulassung von Ausnahmen der Fest-
setzung eines Bebauungsplanes nach
§ 31, 
– Zulassung von Bauvorhaben während
der Aufstellung eines Bebauungspla-
nes nach § 33, soweit nicht dem Aus-
schuss für Stadtplanung und Bauen
vorbehalten, 
– Zulassung von Vorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Orts-
teile nach § 34, soweit nicht dem Aus-
schuss für Stadtplanung und Bauen
vorbehalten,
– Zulassung von Vorhaben im Außen-
bereich bei Entscheidungen nach § 35,
soweit nicht dem Ausschuss für Stadt-
planung und Bauen vorbehalten,
– Ablösung von Stellplätzen gem. § 39
LBO unter 5 Stellplätzen,
– Gewährung von Zuschüssen für Bau-
vorhaben von Privaten in anerkannten
Sanierungsgebieten unter 80.000 EUR, 
k) Verkehrswesen
– alle baulichen Maßnahmen im öffent-
lichen Verkehrsraum, die den ruhen-
den und fließenden Verkehr beeinflus-
sen, insbesondere der Vollzug des Ge-
neralverkehrsplanes unter 80.000
EUR,
– die Ausweitung von Fußgängerzonen
unter 80.000 EUR,
– die Errichtung verkehrsberuhigter Zo-
nen und geschwindigkeitsbeschränk-
ter Zonen sowie sonstiger Maßnahmen
zur Verkehrsberuhigung unter 80.000
EUR,
– die Schaffung von Sicherungsmaß-
nahmen für die einzelnen Verkehrsar-
ten unter 80.000 EUR,
– die Beseitigung von Unfallschwer-
punkten unter 80.000 EUR.

(2) Der Oberbürgermeister ist ermäch-
tigt, seine Befugnisse auf den Beige-
ordneten, die Fachbereichsleiter, Orts-
vorsteher und sonstige Beamte und
Angestellte zu übertragen.

(3) Die Übertragung der Bewirtschaf-
tung der Mittel gilt nach Maßgabe die-
ser Satzung nicht im Bereich der Stadt-
teile.

§ 11 Stellvertretung des
Oberbürgermeisters

(1) Neben dem Oberbürgermeister wird
ein hauptamtlicher Beigeordneter als
Stellvertreter des Oberbürgermeisters
bestellt. Dieser führt die Amtsbezeich-
nung Bürgermeister.

(2) Durch Gemeinderatsbeschluss wer-
den vier ehrenamtliche Vertreter des
Oberbürgermeisters bestellt.

§ 12 Benennung der Stadtteile
(1) Das Stadtgebiet besteht, neben der
Kernstadt Singen (Hohentwiel) aus fol-
genden, räumlich voneinander ge-
trennten Stadtteilen:
a) Beuren an der Aach
b) Bohlingen
c) Friedingen
d) Hausen an der Aach
e) Schlatt unter Krähen

f) Überlingen am Ried

(2) Die Namen der in Abs. 1 bezeichne-
ten Stadtteile werden mit dem voran-
gestellten Namen der Stadt und mit
diesem durch Bindestrich verbunden
geführt.

(3) Die räumlichen Grenzen der einzel-
nen Stadtteile nach Abs. 1 richten sich
jeweils nach den katastermäßigen Ge-
markungsgrenzen. 

§ 13 Unechte Teilortswahl
(1) In der Stadt Singen (Hohentwiel) ist
die unechte Teilortswahl eingeführt.
Die in dieser Satzung genannten Stadt-
teile sowie die Kernstadt bilden je ei-
nen Wohnbezirk nach § 27 GemO.

(2) Von den 32 Sitzen des Gemeindera-
tes fallen auf die Vertreter
– des Wohnbezirks Kernstadt Singen
(Hohentwiel) 26 Sitze
– des Wohnbezirks Beuren an der Aach
1 Sitz
– des Wohnbezirks Bohlingen 1 Sitz
– des Wohnbezirks Friedingen 1 Sitz
– des Wohnbezirks Hausen an der Aach
1 Sitz
– des Wohnbezirks Schlatt unter Krä-
hen 1 Sitz
– des Wohnbezirks Überlingen am Ried
1 Sitz

§ 14 Einrichtungen von Ortschaften
In den Stadtteilen wird jeweils ein Ort-
schaftsrat gebildet, der aus 8 bzw. im
Stadtteil Bohlingen aus 10 Mitgliedern
besteht.

§ 15 Zuständigkeit des Ortschaftsrats
(1) Der Ortschaftsrat hat die örtliche
Verwaltung zu beraten.

(2) Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen
Angelegenheiten, die die Ortschaft be-
treffen, zu hören und hat ein Vor-
schlagsrecht in allen Angelegenheiten,
die den Stadtteil betreffen.

(3) Der Ortschaftsrat entscheidet im
Rahmen des Haushaltsplanes der
Stadt Singen (Hohentwiel) selbständig
anstelle des Gemeinderates über die
nachfolgenden Aufgaben, soweit sie
den Stadtteil betreffen und es sich
nicht um Geschäfte der laufenden Ver-
waltung handelt:
a) Pflege des Ortsbildes und des ört-
lichen Brauchtums,
b) Förderung der örtlichen Vereinigun-
gen im Rahmen der bestehenden
Richtlinien.

§ 16 Ortsvorsteher
(1) Ein Gemeindebeamter wird vom Ge-
meinderat im Einvernehmen mit dem
Ortschaftsrat für die Dauer der Amts-
zeit der Ortschaftsräte zum Ortsvorste-
her ohne Stimmrecht bestellt, sofern
ein bisheriger Ortsvorsteher nach Ab-
lauf seiner jeweiligen Amtszeit nicht
erneut in seinem Amt bestätigt oder
kein Ortschaftsrat zum Ortsvorsteher
gewählt wird.

(2) Die Ortsvorsteher vertreten den
Oberbürgermeister ständig beim Voll-
zug der Beschlüsse des jeweiligen Ort-
schaftsrates und bei der Leitung der je-
weiligen örtlichen Verwaltung. Sie kön-
nen an den Verhandlungen des Ge-
meinderates und seiner Ausschüsse
mit beratender Stimme teilnehmen.

§ 17 Inkrafttreten
Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach
der Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt
Singen (Hohentwiel) vom 23. Novem-
ber 1999 in der zuletzt geänderten Fas-
sung außer Kraft.

Singen (Htwl), 15.Dezember 2005

gez. Oliver Ehret
Oberbürgermeister

Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder aufgrund der
Gemeindeordnung zustande gekom-
men sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen. Dies gilt
nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind,

2. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach §43 der Gemeindeord-
nung wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat oder die Verletzung der
Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Stadt unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. Ist eine Ver-
letzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend ma-
chen. 

SINGEN
kommunal
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Amtliches
Hauptsatzung

der Stadt Singen (Hohentwiel)



SINGEN AKTUELL

Für besondere Verdienste um das Ehrenamt beim Sportver-
ein Bohlingen wurden zwei Volleyballer zum Mitglied des
Jahres ernannt, von links Florian Kolb, Sportverein-Vor-
stand Stefan Dunaiski und Karl Laber. swb-Bild: Hirt

Bohlingen (swb). Zum Jahre-
sende steigt beim Sportverein
Bohlingen die Spannung auf
den Höhepunkt, denn dann
wird das Mitglied des Jahres
bekannt gegeben. Diese Aus-
zeichnung erhielten Karl La-
ber und Florian Kolb für de-
ren besonderen Einsatz um
die Volleyballabteilung im
Verein.
Bei der Jahresabschlussfeier
in der Aachtalhalle unter-
strich Sportverein-Vorstand
Stefan Dunaiski die Bedeu-
tung der ehrenamtlichen Mit-
glieder im Verein. Mit ihrem
Einsatz würden sie ein Stück
Lebensqualität im Dorf schaf-
fen, worauf man stolz sein
könne.
»Über 40 Prozent aller Bür-
ger in Baden-Württemberg
sind ehrenamtlich tätig, diese
Mentalität sichert auch die
Zukunft unseres Sportver-
eins«, sagte Stefan Dunaiski.
Mit der Ehrung zum Mitglied
des Jahres ist ein Pokal mit
Widmung verbunden, darauf
können die Geehrten Karl
Laber und Florian Kolb zu-
recht stolz sein.

Große Begeisterung im
Bohlinger Sportverein

entfacht

Mit über 600 Mitgliedern in
den Sportarten Fußball, Voll-
eyball, Gymnastik und Kin-
derturnen ist der größte Ver-

ein in Bohlingen an 365 Tagen
aktiv. 
Nicht einmal während der
Sommerpause gönnten sich
die Sportler eine Pause, denn
in dieser Zeit organisierte der
Verein mit großer Anstren-
gung das Traditionsfest Si-
chelhenke.

Die Jugend findet
zueinander über

Gemeindegrenzen
hinaus

Ein Glanzpunkt ist die Ju-
gendspielgemeinschaft im
Fußball mit den Nachbarver-
einen Worblingen und Riela-
singen/Arlen, als verantwort-
licher Verein in der C-Jugend
gaben renommierte Fuß-
ballclubs von Offenburg bis
Freiburg auf dem Aachtal-
sportplatz ein Gastspiel. 
Im Mittelpunkt der vorweih-
nachtlichen Feier in der
Aachtalhalle standen die
jüngsten Vereinsmitglieder,
sie zeigten hübsch einstudier-
te Turnvorführungen. Mit
den Übungsleiterinnen Karin
Ley, Marlies Mattes, Barbara
Riedlinger, Michaela Brock-
haus-Bonell sowie Heike
Stärk vom Fitnessdancing hat
der Sportverein ein Frauen-
Quintett, das in den Abtei-
lungen auf große Begeiste-
rung stößt. Ihnen allen wurde
jetzt gedankt.

Mitglieder des
Jahres gekürt

SINGEN
kommunal
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Neue
Fahrpläne

Ab sofort sind neue Busfahrpläne für
den Landkreis Konstanz zum Preis von 1
Euro bei der Verwaltungsstelle erhält-
lich. 

Abfallkalender
Wer bis Freitag keinen Abfallkalender
erhalten hat, kann ihn bei der Verwal-
tungsstelle abholen. 

Müllabfuhr 
Dienstag, 3. Januar: Blaue Tonne; 
Dienstag, 10. Januar: Gelber Sack. 

Theater
am Dreikönigstag

Die Laienspielgruppe des TV Friedingen
führt das Lustspiel „Zimmer mit Früh-
stück“ in alemannischer Mundart am 6.
Januar in der Schloßberghalle auf. Die
Bevölkerung ist herzlich eingeladen.
Beginn der Kindervorstellung: 14 Uhr,
Abendveranstaltung: 20 Uhr. 

Alle Jahre wieder 
Im Anschluss an das Krippenspiel (24.
Dezember, 15 Uhr, in der Kirche) stimmt
die Jugendkapelle des MV Hausen mu-
sikalisch auf den Heiligen Abend ein.
Die Jugendlichen präsentieren unter
der Leitung von Timo Fritsch stim-
mungsvolle Weihnachtslieder auf dem
Lindenplatz, dazu werden heiße Ge-
tränke gereicht. 

Neue Abfalltage 
Donnerstag, 26. Januar: Gelbe Säcke. 

Fahrkartenverkauf 
Bei der Verwaltungsstelle gibt es so-
wohl Monatsfahrscheine für den VHB
als auch Fahrkarten für den Stadtbus. 

Feuerwehr:
Senioren 

Die Senioren treffen sich zum Kegel-
nachmittag am Freitag, 23. Dezember,
ab 15 Uhr im Gasthaus „Kranz“ in Aach.

Großer
Seniorennachmittag 

Alle Einwohner, die 65 Jahre alt sind
oder es 2006 werden, sind herzlich zum
großen Seniorennachmittag in der Ei-
chenhalle an „Dreikönig“, 6. Januar, 14
Uhr, eingeladen. 

Skatturnier
Der Sportverein lädt alle Mitglieder
zum Preisskat am Sonntag, 15. Januar,
13.30 Uhr, in die Eichenhalle ein. An-
meldung bei Robert Joos, Zur Dorner-
mühle 11, oder Erwin Buchegger, Orts-
straße 16. 

Kindertreff
im Januar

Der Basteltreff für Kinder von sechs bis
12 Jahren findet am Dienstag, 10. Janu-
ar, 15.30 Uhr, im alten Pfarrhaus statt. 

Blaue Tonne 
Mittwoch, 4. Januar: Blaue Tonne 

Verwaltungsstelle/
Postagentur zu

Die Verwaltungsstelle/Postagentur ist
wegen Urlaubs vom 27. bis 30. Dezem-
ber geschlossen; auch die Sprechstun-
den von Ortsvorsteherin Erika Güss ent-
fallen in diesem Zeitraum. In dringen-
den Fällen bitte an die Dienststellen der
Stadtverwaltung wenden. Bei Postan-
gelegenheiten steht die nächstliegende
Postfiliale oder Postagentur zur Verfü-
gung, lagernde Sendungen sind bei der
Centerfiliale in Singen abzuholen. 

Stadtteilbücherei 
Die Stadtteilbücherei hat während den
Weihnachtsferien geschlossen. Bücher-
ausgabe ist wieder am Donnerstag, 12.
Januar, von 17 bis 19 Uhr. 

Weihnachtsständchen 
Die Blaskapelle des Musikvereins spielt
ein Weihnachtsständchen: am 24. De-
zember um 17.15 Uhr auf dem Dorflinde-
platz. Alle Einwohner sind eingeladen.

Evangelischer Gottesdienst 
Heilig Abend, 24. Dezember, 16.30 Uhr:

Evangelischer Gottesdienst in der St.
Johanneskirche. 

Badminton 
Die 2. Mannschaft der Abteilung Bad-
minton trägt am Samstag, 14. Januar, 15
Uhr, ein Verbandsspiel gegen den BC
Radolfzell I in der Hohenkrähenhalle
aus. 

Verwaltungsstelle 
Die Verwaltungsstelle ist vom 27. bis
29. Dezember nur vormittags geöffnet.
Vom 30. Dezember bis 5. Januar bleibt
die Verwaltungsstelle geschlossen. Die
Verwaltungsstelle wünscht allen Bür-
gern frohe Festtage und einen guten
Start ins neue Jahr. 
Die Schülermonatskarten für Januar
können bereits abgeholt werden. 

Bürgerinitiative 
Die Bürgerinitiative „Bürger für ein
strahlenarmes Überlingen“ wurde ge-
gründet. Weitere Infos bei Doris Heid,

Telefon 187678, Heike Handloser, Tele-
fon 54873, Andreas und Sandra Brut-
scher, Telefon 53261. 

Müllabfuhr 
Mittwoch, 11. Januar: Gelbe Säcke; 
Mittwoch, 18. Januar: Blaue Tonne; 
Freitag, 13. Januar: Christbaumabfuhr; 
Abfallkalender liegen auf der Verwal-
tungsstelle aus. 

Generalversammlungen 
Die Generalversammlung des Schal-
meienclubs findet am Sonntag, 15. Ja-
nuar, 20 Uhr, im Gasthaus „Alte Mühle“
statt. Auf der Tagesordnung stehen u.a.
Ehrungen, diverse Berichte und Neu-
wahlen. 

Am Sonntag, 8. Januar, 20 Uhr, findet
die Generalversammlung des Musikver-
eins im Feuerwehrhaus statt. 

Die Generalversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr ist am Samstag, 14. Ja-
nuar, 20 Uhr, im Feuerwehrhaus. 

Am Montag, 16. Januar, 18 Uhr, findet
die Jugendversammlung des TSV Über-
lingen im Sportlerheim statt. 

Überlingen a. R.

Schlatt u. Kr.

HausenFriedingen
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Gültig ab Do. 22.12.05
Solange der Vorrat reicht!

Irrtümer vorbehalten! 

*
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ser alter Preis

Jetzt auch online-shopping!
“shop.thomas-philipps.de”

Bankbesitz
hochwertige Markenwaren!

Wir übernahmen aus

Schoko-
müsli 2,99*

3,98*

1,99*

-,79*-,98*

versch. Sorten

versch. Sorten

Die Marke! 
Lebkuchenherzen

Alle Weihnachts-DekoartikelAlle Weihnachts-Dekoartikel

Milano Besteck-Set
18/10 Edelstahl, rostfrei, extra schwere Qualität,
geschmiedete Messer mit Wellenschliff, 
hochglanzpoliert, für 6 Personen

Teezubereiter
mit Edelstahlgestell
und 4 Teegläsern

•das Universalgenie: reinigt
Fenster, Kacheln, Polster und
Teppiche •ideal bei Haustier-
haltung: beseitigt auch
Gerüche •ganz ohne 
Chemie - sparen Sie teure
Putzmittel!

Stemmeisen-Set
aus hochwertigem Stahl, gummierte
und ergonomisch geformte Griffe,
6-12-18-24mm Stemmeisen

Kombi-Schraubenschlüssel
aus hochwertigem Stahl, 8-9-10-11-
12-13-14-15-17-19-22mm, mit prakt.
Tasche

11er Set 4er Set

Schmink- und
Frisierkopf
mit umfangreichem
Zubehör wie z.B
Bürste, Kamm,
Schminke uvm.

Action Zoo Pferd
inkl. Batterien, mit Sound-
funktion und Kabelfern-
steuerung

Tiny World Eisenbahn-Set

Kinder-Sessel
versch. Farben 
und Dessins

mit 2 Ablagen, aus
Metall und Holz, 
ca. 40x30x70cm

Feine Gürkchen

After Shave

Aromabad

-,79* -,59*-,59
1,-
3,-

-,49-,69

Abtropfgewicht
(1kg = 2,03)

580ml Glas / 
290g Abtropfgewicht

750g

100ml

300ml 2,59

1,99

(1kg = 3,45)(1L = 3,33)

(100g = -,33)

(100g = -,39)

-,49
-,59* -,49

-,59* -,49
1,-

Whiskas

Chappi

Katzenfutter, 
versch. Sorten

Hundefutter mit Kalb,
Markknochen und
Karotten

400g Dose

300g

(1kg = 1,23)

(1kg = 1,63)

je

Taschentücher
10x10Stück

8Stück

Markenqualität
Tafelkerzen
durchgefärbt,
in versch. Farben

1,59*

Quadrasoft
Weichspüler
Konzentrat,
versch. Sorten

1Liter = 4 Liter

Blauer Portugieser
Qualitätswein,
lieblich, fruchtig

750ml

2,98*

10,-
1,-

Mikrofaser
Bettwäsche
Spannbettlaken
100x200cm
Bezug 135x200cm,
Kissen 80x80cm,
versch.
Dessins 14,95*

3-teilig

3Paar

Leeds
Jogging-
socken

1,98*
versch. Größen, weiß

125g

150g + 25% gratis 

= 187,5g

gefüllt Lebkuchenherzen mit Vollmilch-
schokolade oder 
edelherber
Schokolade

oder verfeinert mit
Schladerer Himbeergeist

je

Eckregal
mit 3 Ablagen, 
ca. 30x60x75cm

Da Vinci Kaminverzierung
zeitloses Design, für Elektro- oder 
Gel-Öfen, weiß, 118x101x38cm

Chicago Elektro
Einbau-Kamin
mit patentiertem Classic Fire®,
simuliert eine realistische Feuerglut, 
Gusseisen- und Schmiedeeisendesign, 
funktioniert auch ohne Heizelement,
66,5x25x62,5cm

1800
Watt

(ohne Deko)

128,50je

Inline-Skates
superleichte Alu-
schiene für hohe 
Stabilität,
atmungsaktiver
Innenschuh,
Hartschale im 
Wadenbereich, 
hochwertige
PU-Rollen,
ABEC-7
Carbon
Kugellager, 
versch.
Größen 19,95

H 30cm

H 24cm

9,98

14,95

19,95
1 Lok (batteriebetrieben), 2 Waggons,
Gleise, Gebäude 
und Figuren, 
ca. 90x54cm

26-teilig

18x18cm

9,98

14,95*

3,-

25x25cm5,-

Glas-Schachspiel

8 Rollen á 50 Blatt,
mit Spekulati-
usduft, 3-lagig 1,99* 1,38

Alu Bratpfanne + Schmorkasserolle
mit Glasdeckel,
mit Teflon-Classic-
Antihaft-
beschichtung,
spülmaschinen-
geeignet

ø 28cm

24-teilig

5-teilig

Game Spirit

Deospray 150ml 
+ Duschgel 250ml

For Men
Geschenk-Set

5,-

9,98
9,98

Küchenwagen
Metallgestell mit 
2 praktischen
Ablagekörbe,
auf Rollen,
ca. 49x30x70cm

Küchenwagen

10,-

10,-

10,-

10,-

mit 3 Ablagen,
ca. 45x30x75cm

TV-Regal

Baumkugeln, Lichterketten, 
Deko-Figuren, Weihnachtskerzen,

Weihnachtsbäume uvm.

reduziert!

50%50%

LED-Farbwechsellampe
harmonisches Farbspiel, 
aus Kunststoff, 
inkl. Adapter für 
220/230V
Steckdosen

9,98
25x25x5cm

Also zum   
Preis!1/2

je

1600
Watt

19,98
o. Abb.: Milano
Kuchenbesteck

7,98
für 6 Personen

9-teilig

(ohne Deko)

9,98

9,98

14,98*

14,95*

für helle Feinwäsche, 
für ca. 20 Wasch-
ladungen

White Satin
1Liter

1,49
1,99*

transparent

Poly LIVE
Softtöner
versch. Farben

2,98*

1,98
je

50%50%
radikal, total reduziert!

Alle BekleidungstextilienAlle Bekleidungstextilien

+ alle Schuhe+ alle Schuhe
(ohne Socken und Strümpfe)

(1L = 2,65)

19,95

128,50

Toilettenpapier

(ohne Batterien)

Lahr, Schopfheim, Schramberg,
Tuttlingen, Überlingen, Waldkirch


